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Hinweis:

Die Gesetz- und Verordnungsblätter, die Ministerialblätter, die Sammlung aller Gesetze und Verord-
nungen des Landes NRW (SGV. NRW.) sowie die Sammlung der in Teil I des MBl. NRW. veröffentlichten 
Erlasse (SMBl. NRW.) stehen im Intranet des Landes NRW zur Verfügung.

Dasselbe wird auch im Internet angeboten. Die Adresse ist: https://recht.nrw.de. Hingewiesen wird auf 
die kostenlosen Angebote im Internet unter der genannten Adresse. Dort fi nden Sie Links zu vielen quali-
tativ hochwertigen Rechtsangeboten. 

Wollen Sie die Inhaltsangabe eines jeden neuen Gesetzblattes oder Ministerialblattes per Mail 
zugesandt erhalten? Dann können Sie sich in das Newsletter-Angebot der Redaktion eintragen. 
Adresse: https://recht.nrw.de, dort: kostenlose Angebote.
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Gesetz
zur Rettung der Trägervielfalt

von Kindertageseinrichtungen in 
Nordrhein-Westfalen
Vom 21. November 2017

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen, das 
hiermit verkündet wird:

Gesetz
zur Rettung der Trägervielfalt

von Kindertageseinrichtungen in Nordrhein-Westfalen

Artikel 1
Änderung des Kinderbildungsgesetzes

Das Kinderbildungsgesetz vom 30. Oktober 2007 (GV. 
NRW. S. 462), das zuletzt durch Gesetz vom 8. Juli 2016 
(GV. NRW. S. 622) geändert worden ist, wird wie folgt ge-
ändert:

1.   In der Inhaltsübersicht wird nach der Angabe zu 
§ 21e folgende Angabe eingefügt:

 „§ 21f Landeszuschuss zum Erhalt der Trägervielfalt“

2.  Dem § 20a wird folgender Absatz 5 angefügt:

  „(5) Abweichend von Absatz 2 bis 4 gelten im Kinder-
gartenjahr 2017/2018 die Rücklagenhöchstbeträge 
nicht. Der nächste Stichtag zum Nachweis des Be-
stands der Rücklagen ist der 31. Juli 2019.“

3.  Nach § 21e wird folgender § 21f eingefügt:

 „§ 21f
 Landeszuschuss zum Erhalt der Trägervielfalt

  (1) Für den Erhalt der Trägervielfalt gewährt das 
Land dem Jugendamt in 2017 für die Träger von Ta-
geseinrichtungen für Kinder in seinem Bezirk für die 
Kindergartenjahre 2017/2018 und 2018/2019 pau-
schalierte Zuschüsse in Höhe der in der Anlage zu 
dieser Vorschrift angegebenen Einmalbeträge. Die An-
zahl und die Höhe der Einmalbeträge richten sich 
nach Gruppenform und Betreuungszeit aufgrund der 
verbindlichen Mitteilung zum 15. März 2017 gemäß 
§ 21 Absatz 1 Satz 1.

  (2) Voraussetzung für diese Einmalzuschüsse ist, dass 
das Jugendamt diese Zuschüsse an die Träger der Ein-
richtungen seines Bezirks weiterleitet.“

4.  Folgende Anlage wird angefügt: 

 „Anlage zu § 21f

Einmal-
beträge 
gemäß 
§ 21f in 
Euro

Gruppen-
form I

Gruppen-
form II

Gruppen-
form III

25 Stunden 515,97 1 063,75 380,81

35 Stunden 691,39 1 427,29 508,36

45 Stunden 886,66 1 830,55 814,72

  Für die Kinder mit Behinderung oder Kinder, die von 
einer wesentlichen Behinderung bedroht sind, und bei 
denen dies von einem Träger der Eingliederungshilfe 
festgestellt wurde, erhält der Träger der Einrichtung 
zu dem 3,5fachen Satz der Kindpauschale IIIb einen 
zusätzlichen Zuschuss gemäß §  21f in Höhe von 
1 779,25 Euro. In den Fällen, in denen diese Kinder in 
der Gruppenform II mit 45 Stunden wöchentlicher 
Betreuungszeit betreut werden, beträgt der zusätz-
liche Zuschuss 2 034,91 Euro.“

Artikel 2
Änderung der Durchführungsverordnung KiBiz

Die Durchführungsverordnung KiBiz vom 18. Dezember 
2007 (GV. NRW. S.  739), die zuletzt durch Verordnung 
vom 29. Juli 2016 (GV. NRW. S. 672) geändert worden ist, 
wird wie folgt geändert:

1.   § 1 Absatz 1 Satz 2 wird wie folgt gefasst:

  „Mit dem Antrag nach Satz  1 Nummer  1 gelten der 
zusätzliche Zuschuss gemäß § 21 Absatz 2. Kinderbil-
dungsgesetz und die Einmalbeträge gemäß § 21f Kin-
derbildungsgesetz als mitbeantragt.“

2.  § 2 Absatz 1 wird wie folgt geändert:

 a)  Satz 1 wird wie folgt gefasst:

   „Aus der auch für das Land verbindlichen Ent-
scheidung der örtlichen Jugendhilfeplanung nach 
§  19 Absatz  3 Kinderbildungsgesetz ergeben sich 
bis zum 15. März für das in dem gleichen Kalen-
derjahr beginnende Kindergartenjahr Höhe und 
Anzahl der zu zahlenden Kindpauschalen und des 
zusätzlichen Zuschusses nach § 21 Absatz 2 Satz 1 
Kinderbildungsgesetz sowie im Kindergartenjahr 
2017/2018 Höhe und Anzahl der Einmalbeträge 
nach § 21f Kinderbildungsgesetz.“

 b)  Folgender Satz wird angefügt: 

   „Die Einmalbeträge nach § 21f Kinderbildungsge-
setz bewilligt das Landesjugendamt in 2017 durch 
Leistungsbescheid unverzüglich nach Verabschie-
dung des Gesetzes zur Rettung der Trägervielfalt 
von Kindertageseinrichtungen in Nordrhein-West-
falen vom 21. November 2017 (GV. NRW. S. 834).“

3.  Dem § 4 Absatz 3 wird folgender Satz angefügt:

  „Landesmittel nach § 21f Kinderbildungsgesetz wer-
den in 2017 unmittelbar nach Erlass des Leistungsbe-
scheides ausgezahlt.“

4.  Dem § 4a wird folgender Absatz 3 angefügt: 

  „(3) § 4a gilt auf Grund des § 20a Absatz 5 Kinderbil-
dungsgesetz nicht für das Kindergartenjahr 2017/ 
2018.“

Artikel 3
Inkrafttreten

Artikel 1 dieses Gesetzes tritt mit Wirkung vom 1. August 
2017 in Kraft. 

Im Übrigen tritt dieses Gesetz am Tag nach der Verkün-
dung in Kraft. 

Düsseldorf, den 21. November 2017

Die Landesregierung
Nordrhein-Westfalen

Der Ministerpräsident

(L. S.) Armin  L a s c h e t

Der Minister für Kinder, Familie, Flüchtlinge 
und Integration

Joachim  S t a m p

Der Minister der Finanzen

Lutz  L i e n e n k ä m p e r

Die Ministerin für Heimat, Kommunales, Bau und 
Gleichstellung

Ina  S c h a r r e n b a c h

– GV. NRW. 2017 S. 834

2030
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Verordnung
über beamtenrechtliche und

disziplinarrechtliche Zuständigkeiten
im Geschäftsbereich

des Ministeriums für Verkehr
(Beamten- und Disziplinarzuständigkeitsverord-

nung des Ministeriums für Verkehr – 
ZustVO des Ministeriums für Verkehr)

Vom 30. Oktober 2017

Auf Grund

–  des § 2 Absatz 3 und des § 104 Satz 2 des Landesbe-
amtengesetzes vom 14. Juni 2016 (GV. NRW. S. 310, ber. 
S. 642), 

–  des §  54 Absatz  3 Satz  2 des Beamtenstatusgesetzes 
vom 17. Juni 2008 (BGBl. I S. 1010),

–  des § 18 Absatz 2 Satz 2 des Landesbesoldungsgeset-
zes vom 14. Juni 2016 (GV. NRW. S. 310, ber. S. 642), 

–  des § 3 Absatz 1 der Verordnung über die Ernennung, 
Entlassung und Zurruhesetzung  der Beamtinnen und 
Beamten und Richterinnen und Richter des Landes 
Nordrhein-Westfalen vom 25. Februar 2014 (GV. NRW. 
S. 199), der zuletzt durch Verordnung vom 9. Septem-
ber 2014 (GV. NRW. S. 500) geändert worden ist,

–  der § 17 Absatz 5 Satz 2, § 32 Absatz 2 Satz 2, § 76 Ab-
satz  5 und §  81 Satz  2 des Landesdisziplinargesetzes 
vom 16. November 2004 (GV. NRW. S. 624), 

verordnet das Ministerium für Verkehr:

§ 1
Grundsätzliche Zuständigkeit

(1) Dienstvorgesetzte Stellen und als solche zuständig 
für beamtenrechtliche Entscheidungen über die persön-
lichen Angelegenheiten der ihnen nachgeordneten Beam-
tinnen und Beamten sind die Leitungen

1.  der Bezirksregierungen und

2.   des Landesbetriebes Straßenbau NRW und seiner Un-
tereinheiten, soweit diese zu selbständigen Dienststel-
len im Sinne des § 1 Absatz 3 des Landespersonalver-
tretungsgesetzes vom 3. Dezember 1974 (GV. NRW. 
S. 1514), das zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 
7. April 2017 (GV. NRW. S.  410) geändert worden ist, 
erklärt worden sind.

Für die Leitungen der Untereinheiten gemäß Satz  1 
Nummer  2 gilt Satz  1 mit der Maßgabe, dass die ihnen 
hiernach zustehenden Befugnisse durch Anordnung der 
Leitung des Landesbetriebes eingeschränkt werden kön-
nen.

(2) Dienstvorgesetzte Stelle für die Stellen nach Ab-
satz 1 ist das für Verkehr zuständige Ministerium (Minis-
terium).

(3) Das Ministerium kann im Einzelfall die Zuständig-
keit nach Absatz 1 an sich ziehen oder beim Ministerium 
verbleibende Zuständigkeiten der nachgeordneten Be-
hörde zur Aufgabenwahrnehmung übertragen. 

(4) Die Absätze 1 bis 3 gelten nicht, soweit nach Gesetz 
oder Verordnung eine andere Stelle zuständig oder nach-
folgend etwas anderes bestimmt ist.

§ 2
Ernennung, Entlassung, Versetzung in den Ruhestand, 

Altersteilzeit

(1) Die Ausübung der Befugnis zur Ernennung, Entlas-
sung und Versetzung in den Ruhestand der Beamtinnen 
und Beamten, denen ein Amt der Besoldungsgruppe A 1 
bis A 15 verliehen ist oder wird, wird auf die dienstvor-
gesetzten Stellen gemäß § 1 Absatz 1 übertragen. 

Dies gilt nicht für Entscheidungen, welche die Inhabe-
rinnen und Inhaber folgender Funktionsstellen betreffen:

1.   Regionalleitung, Referatsleitung, Niederlassungslei-
tung und dieser gleichgestellte Leitung beim Landes-
betrieb Straßenbau NRW und

2.   Hauptdezernentin oder Hauptdezernent im Geschäfts-
bereich des Ministeriums bei den Bezirksregierungen.

(2) Entscheidungen über die Bewilligung von Altersteil-
zeit gemäß § 66 des Landesbeamtengesetzes vom 14. Juni 
2016 (GV. NRW. S. 310, ber. S. 642), das zuletzt durch Ar-
tikel 7 des Gesetzes vom 7. April 2017 (GV. NRW. S. 414) 
geändert worden ist, bedürfen der Zustimmung des Mi-
nisteriums.

§ 3
Versetzung, Abordnung

Dem Ministerium bleibt die Erklärung des Einverständ-
nisses zu einer Versetzung oder Abordnung in den Lan-
desdienst auf die in § 2 Absatz 1 Satz 2 genannten Funk-
tionsstellen vorbehalten.

§ 4
Klagen aus dem Beamtenverhältnis

(1) Die Befugnis, im Vorverfahren zu Klagen aus dem 
Beamtenverhältnis über den Widerspruch zu entschei-
den, wird auf die in §  1 genannten Stellen übertragen, 
soweit sie den mit dem Widerspruch angefochtenen Ver-
waltungsakt erlassen oder die Handlung vorgenommen 
haben, gegen die sich der Widerspruch richtet. 

Entsprechendes gilt für die Befugnis, das Land bei Kla-
gen aus dem Beamtenverhältnis sowie in Verfahren 
gemäß §§  80, 80a und 123 Verwaltungsgerichtsordnung 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 19. März 1991 
(BGBl.  I S. 686), die zuletzt durch Artikel 11 Absatz 24 
des Gesetzes vom 18. Juli 2017 (BGBl. I S. 2745) geändert 
worden ist, zu vertreten. § 1 Absatz 1 Satz 2 gilt entspre-
chend.

(2) In anderen als den in Absatz 1 genannten Fällen ent-
scheidet das Ministerium. 

§ 5
Disziplinarbefugnisse

(1) Soweit sich die Eigenschaft als dienstvorgesetzte 
Stelle nicht bereits aus § 17 Absatz 5 Satz 1 oder Satz 3 
des Landesdisziplinargesetzes vom 16. November 2004 
(GV. NRW. S. 624), das zuletzt durch Artikel 37 des Ge-
setzes vom 14. Juni 2016 (GV. NRW. S.  310) geändert 
wurde, ergibt, werden für die Beamtinnen und Beamten 
im Zuständigkeitsbereich des Ministeriums die Leitun-
gen der in §  1 Absatz  1 genannten Stellen, bei der die 
Beamtinnen oder Beamten beschäftigt sind, zu dienst-
vorgesetzten Stellen bestimmt.

(2) Die Disziplinarbefugnis für Ruhestandsbeamtinnen 
und Ruhestandsbeamte wird auf die letzte vor dem Ein-
tritt in den Ruhestand zuständige dienstvorgesetzte 
Stelle übertragen.

(3) Soweit sich die Befugnis zur Festsetzung der Kür-
zung der Dienstbezüge sowie zur Erhebung der Diszipli-
narklage nicht bereits aus §  32 Absatz  2 Satz  1 Num-
mer  2, Absatz  3 oder Absatz  4 des Landesdisziplinar-
gesetzes ergibt, wird diese gemäß §  32 Absatz  2 Satz  2 
Landesdisziplinargesetz auf die in § 1 Absatz 1 genannte 
dienstvorgesetzte Stelle übertragen.

(4) Die Befugnisse zur Entscheidung über die Zahlung 
und Entziehung des Unterhaltsbeitrags nach §  76 Ab-
satz  5 des Landesdisziplinargesetzes werden auf die in 
§ 1 Absatz 1 genannte dienstvorgesetzte Stelle übertra-
gen.

(5) Die gerichtliche Vertretung des Dienstherrn bei Kla-
gen, die ihren Ursprung im Landesdisziplinargesetz 
haben, richtet sich nach § 4 Absatz 1.

(6) § 1 Absatz 1 Satz 3 gilt entsprechend.

§ 6
Inkrafttreten

(1) Diese Verordnung tritt am Tag nach der Verkündung 
in Kraft. 

(2) Gleichzeitig tritt die Beamten- und Disziplinarzu-
ständigkeitsverordnung MBWSV vom 31. Januar 2013 
(GV. NRW. S. 38) außer Kraft.
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Düsseldorf, den 30. Oktober 2017

Der Minister
für Verkehr

des Landes Nordrhein-Westfalen

Hendrik  W ü s t

– GV. NRW. 2017 S. 835

203011
Verordnung zur Änderung der

Qualifi zierungsverordnung Justiz

Vom 23. Oktober 2017

Auf Grund des § 7 Absatz 2 des Landesbeamtengesetzes 
vom 14. Juni 2016 (GV. NRW. S. 310, ber. S. 642) verord-
net das Ministerium der Justiz im Einvernehmen mit Mi-
nisterium des Innern und dem Ministerium der Finan-
zen: 

Artikel 1

Die Qualifi zierungsverordnung Justiz vom 19. August 
2015 (GV. NRW. S. 616) wird wie folgt geändert:

 1. Die Überschrift wird wie folgt gefasst: 

  „Verordnung über die berufl iche Entwicklung durch 
modulare Qualifi zierung innerhalb der Laufbahn-
gruppe 2 im Geschäftsbereich des Ministeriums der 
Justiz (Qualifi zierungsverordnung Justiz – QualiVO 
Justiz)“

 2. Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geändert:

 a) Die Angabe zu Teil 2 wird wie folgt gefasst:

  „Teil 2
  Qualifi zierungsregelungen“

 b) Die Angabe zu § 9 wird wie folgt gefasst:

  „§ 9 Inkrafttreten“.

 c) Die Angabe zu § 10 wird gestrichen.

 3. § 1 wird wie folgt gefasst:

 „§ 1
 Anwendungsbereich

  Diese Verordnung regelt die berufl iche Entwicklung 
von Beamtinnen und Beamten des Justizdienstes und 
des Vollzugs- und Verwaltungsdienstes innerhalb der 
Laufbahngruppe 2 durch modulare Qualifi zierung.“

 4. § 2 Absatz 1 wird wie folgt geändert:

 a)  In Satz 1 werden die Wörter „den Laufbahnen des 
höheren Justizdienstes und des höheren Vollzugs- 
und Verwaltungsdienstes“ durch die Wörter „der 
Ämtergruppe des zweiten Einstiegsamtes der 
Laufbahngruppe 2“ ersetzt.

 b)  In Satz  2 werden die Wörter „in einem Amt des 
höheren Dienstes“ durch die Wörter „des höheren 
Amtes“ ersetzt.

 5. § 3 wird wie folgt geändert:

 a)  In Absatz 1 werden die Wörter „das Amt der hö-
heren Laufbahn“ durch die Wörter „ein Amt der 
Ämtergruppe des zweiten Einstiegsamtes der 
Laufbahngruppe 2“ ersetzt.

 b)  In Absatz 2 Satz 1 wird das Wort „Justizministe-
rium“ durch die Wörter „für Justiz zuständigen 
Ministerium“ ersetzt.

 6. § 4 Absatz 2 wird wie folgt geändert:

 a)  In Satz 1 werden die Wörter „den höheren Justiz-
dienst oder denen für den höheren Vollzugs- und 
Verwaltungsdienst“ durch die Wörter „die Ämter-
gruppe des zweiten Einstiegsamtes der Lauf-
bahngruppe 2 des Justizdienstes oder des Voll-
zugs- und Verwaltungsdienstes“ ersetzt.

 b) Satz 2 wird aufgehoben.

 7. Die Überschrift des Teils 2 wird wie folgt gefasst:

 „Teil 2

 Qualifi zierungsregelungen“

 8. § 5 wird wie folgt geändert:

 a)  In Absatz 2 Satz 2 wird das Wort „Justizministe-
rium“ durch die Wörter „für Justiz zuständigen 
Ministerium“ ersetzt.

 b)  In Absatz  4 werden die Wörter „den Aufstieg in 
den höheren allgemeinen Verwaltungsdienst oder 
in den höheren Dienst der Finanzverwaltung“ 
durch die Wörter „die berufl iche Entwicklung in-
nerhalb der Laufbahngruppe 2 des allgemeinen 
Verwaltungsdienstes oder der Steuerverwaltung“ 
ersetzt.

 9. § 7 wird wie folgt geändert:

 a) Nach Absatz 2 wird folgender Absatz 3 eingefügt:

   „(3) Kann die modulare Qualifi zierung aus Grün-
den, die die Beamtin oder der Beamte nicht zu 
vertreten hat, nicht innerhalb von zwei Jahren be-
endet werden, dürfen einzelne Module durch den 
Besuch vergleichbarer Fortbildungsveranstaltun-
gen ersetzt werden.“

 b)  Der bisherige Absatz 3 wird Absatz 4 und Satz 2 
wird aufgehoben.

 c) Folgender Absatz 5 wird angefügt:

   „(5) Die Entscheidungen nach Absatz  2 Satz  2 
und Absatz 3 sowie über weitere Wiederholungs-
möglichkeiten nicht erfolgreich abgeschlossener 
Module trifft die nach §  3 Absatz  1 zuständige 
Stelle. In Fällen des Absatzes 3 ist das Einverneh-
men mit dem für Justiz zuständigen Ministerium 
herzustellen.“

10. Dem § 8 Absatz 1 wird folgender Satz angefügt:

  „In den Fällen des § 7 Absatz 3 ist die Teilnahme an 
der Fortbildungsveranstaltung nachzuweisen.“

11. § 9 wird aufgehoben.

12.  § 10 wird § 9.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am Tag nach der Verkündung in 
Kraft. 

Düsseldorf, den 23. Oktober 2017

Der Minister der Justiz
des Landes Nordrhein-Westfalen

Peter  B i e s e n b a c h

– GV. NRW. 2017 S. 836

203011

Verordnung
über die Ausbildung und Prüfung

für die Laufbahn der Gerichtsvollzieherinnen 
und Gerichtsvollzieher

des Landes Nordrhein-Westfalen
(Gerichtsvollzieherausbildungsordnung – GVAO)

Vom 16. November 2017

Auf Grund des § 7 Absatz 2 Satz 1 des Landesbeamten-
gesetzes vom 14. Juni 2016 (GV. NRW. S. 310, ber. S. 642) 
verordnet das Ministerium der Justiz im Einvernehmen 
mit den Ministerien des Innern und der Finanzen:
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§ 10  Erster und Dritter Ausbildungsabschnitt

§ 11  Zweiter Ausbildungsabschnitt

§ 12  Vierter Ausbildungsabschnitt

§ 13  Eignungsentscheidung

Abschnitt 3
Einführungszeit

§ 14  Ausbildungsziel, Ausbildungszweck

§ 15  Dauer und Gliederung der Einführungszeit

§ 16  Ausbildungsstelle

§ 17   Leitung und Organisation der praktischen 
 Ausbildung

§ 18   Fachtheoretische Ausbildung (erster, dritter und 
fünfter Ausbildungsabschnitt)

§ 19   Fachpraktische Ausbildung (zweiter und vierter 
Ausbildungsabschnitt)

§ 20  Begleitunterricht

§ 21  Zeugnisse

§ 22  Widerruf

Abschnitt 4
Gerichtsvollzieherprüfung

§ 23  Prüfung

§ 24  Prüfungsausschuss

§ 25  Zulassung zur Prüfung

§ 26  Prüfungsverfahren

§ 27  Schriftliche Prüfung

§ 28  Bewertung der schriftlichen Prüfungsarbeiten

§ 29  Nichtbestehen vor der mündlichen Prüfung

§ 30  Mündliche Prüfung

§ 31   Abstimmungen, Vorbereitung der abschließenden 
Entscheidung

§ 32  Schlussberatung und Schlussentscheidung

§ 33   Niederschrift über den Prüfungshergang, 
Erteilung der Zeugnisse

§ 34   Versäumung der Prüfungstermine, 
Nichtablieferung von Prüfungsarbeiten

§ 35  Verstöße gegen Prüfungsbestimmungen

§ 36  Wiederholung der Prüfung

§ 37  Status und Tätigkeit nach bestandener Prüfung

Abschnitt 5
Regelungen für Menschen mit Behinderungen

§ 38  Regelungen für Menschen mit Behinderungen

Abschnitt 6
Schlussvorschriften

§ 39   Inkrafttreten, Außerkrafttreten, Übergangs-
regelung

Abschnitt 1
Allgemeine Bestimmungen

§ 1
Erwerb der Befähigung

(1) Die Befähigung für den Gerichtsvollzieherdienst be-
sitzt, wer eine Einführungszeit abgeleistet und die Prü-
fung für den Gerichtsvollzieherdienst bestanden hat.

(2) Zur Gerichtsvollzieherin oder zum Gerichtsvollzie-
her kann auch ernannt werden, wer die Prüfung der 
Laufbahngruppe 2, erstes Einstiegsamt, des Justizdiens-
tes bestanden hat, die Voraussetzungen nach § 2 Absatz 1 
Nummer  3 und 4 erfüllt und bereits mit Erfolg im Ge-
richtsvollzieherdienst verwendet worden ist.

§ 2
Voraussetzungen und Zulassung

(1) Zur Einführungszeit kann eine Beamtin oder ein Be-
amter zugelassen werden, die oder der

1.   die Prüfung für die Laufbahngruppe 1, zweites Ein-
stiegsamt, des Justizdienstes bestanden hat,

2.   sich im Justizdienst mindestens drei Jahre bewährt 
hat,

3.   den besonderen Anforderungen des Gerichtsvollzie-
herdienstes körperlich gewachsen ist und

4. in geordneten wirtschaftlichen Verhältnissen lebt.

(2) Zur Einführungszeit kann auch eine Beamtin oder 
ein Beamter zugelassen werden, die oder der die Prüfung 
der Laufbahngruppe 1, zweites Einstiegsamt, im Verwal-
tungsdienst des Justizvollzugs des Landes Nordrhein-
Westfalen bestanden und sich in diesem Dienstzweig 
mindestens drei Jahre bewährt hat. Im Übrigen gilt Ab-
satz 1 Nummer 3 und 4.

§ 3
Zulassung sonstiger 

Bewerberinnen und Bewerber

(1) Soweit ein besonderes dienstliches Bedürfnis besteht, 
können zur Einführungszeit auch zugelassen werden 
(sonstige Bewerberinnen und Bewerber):

1.  Justizfachangestellte,

2.  sonstige Justizbeschäftigte,

3.   Beamtinnen und Beamte des Landes Nordrhein-West-
falen, die die Befähigung für die Laufbahngruppe 1, 
zweites Einstiegsamt, des nichttechnischen Dienstes 
besitzen oder

4.   Beschäftigte des Landes Nordrhein-Westfalen, die 
eine Ausbildung mit erfolgreich abgeschlossener Prü-
fung absolviert haben, die sie befähigt, Aufgaben 
wahrzunehmen, die der Laufbahngruppe 1, zweites 
Einstiegsamt, des nichttechnischen Dienstes entspre-
chen.

(2) Die sonstigen Bewerberinnen und Bewerber müssen

1.   die gesetzlichen Voraussetzungen für die Ernennung 
zur Beamtin oder zum Beamten erfüllen,

2.   nach ihrer Persönlichkeit und ihren bisherigen Leis-
tungen für die besonderen Anforderungen des Ge-
richtsvollzieherdienstes geeignet sein,

3.   einen mittleren Schulabschluss (Fachoberschulreife) 
oder einen gesetzlich als gleichwertig anerkannten 
Bildungsstand besitzen,

4.   die Voraussetzungen des § 2 Absatz 1 Nummer 3 und 4 
erfüllen und

5.   den Eignungslehrgang nach §§  7 bis 13 erfolgreich 
absolviert haben.
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(3) Sonstige Bewerberinnen und Bewerber gemäß Ab-
satz  1 Nummer  2 müssen eine Berufsausbildung abge-
schlossen und sich in einer für den Gerichtsvollzieher-
dienst förderlichen Berufstätigkeit mindestens drei Jahre 
bewährt haben.

§ 4
Bewerbung und Zulassung

(1) Das Gesuch um Zulassung zur Einführungszeit ist 
auf dem Dienstweg an die Präsidentin oder den Präsi-
denten des Oberlandesgerichts des Bezirks zu richten, 
dem die Bewerberin oder der Bewerber angehört bezie-
hungsweise in dem der Eignungslehrgang nach §§ 7 bis 
13 absolviert wird.

(2) Der Bewerbung ist eine Erklärung beizufügen, ob 
und welche Schulden bestehen.

(3) Bei Bewerberinnen und Bewerbern gemäß §  2 hat 
sich die Leiterin oder der Leiter des Gerichts oder der 
Behörde, bei der die Bewerberin oder der Bewerber be-
schäftigt ist, in einer dienstlichen Beurteilung über die 
Befähigung und fachliche Leistung sowie über die Eig-
nung der Bewerberin oder des Bewerbers für die Zulas-
sung zur Einführungszeit für die Laufbahn des Gerichts-
vollzieherdienstes, insbesondere über deren oder dessen 
Fähigkeit zur selbstständigen Arbeit und Organisations-
fähigkeit zu äußern.

(4) Über die Zulassung entscheidet die Präsidentin oder 
der Präsident des Oberlandesgerichts. Sie oder er kann 
bei Bewerberinnen und Bewerbern gemäß §  2 die per-
sönliche Vorstellung anordnen und weitere Feststellun-
gen veranlassen. Vor der Entscheidung über das Gesuch 
veranlasst die Präsidentin oder der Präsident des Ober-
landesgerichts die amtsärztliche Untersuchung und Be-
gutachtung derjenigen Bewerberinnen und Bewerber, 
deren Zulassung zur Einführungszeit in Aussicht ge-
nommen ist, durch die untere Gesundheitsbehörde. Einer 
erneuten amtsärztlichen Untersuchung bedarf es nicht, 
soweit eine solche bereits anlässlich der Zulassung zum 
Eignungslehrgang durchgeführt wurde und zu einer Wie-
derholung kein Anlass besteht.

§ 5
Vorbereitende Beschäftigung

Zur Vorbereitung der Entscheidung über die Zulassung 
zur Einführungszeit kann die Präsidentin oder der Prä-
sident des Oberlandesgerichts anordnen, dass eine Be-
werberin oder ein Bewerber gemäß § 2 vorübergehend in 
der Abteilung der Geschäftsstelle für Vollstreckungs-
sachen verwendet, mit den Beitreibungsgeschäften der 
Gerichtszahlstelle vertraut gemacht oder in sonst geeig-
neter Weise beschäftigt wird.

§ 6
Amtsbezeichnung und Dienstbezeichnung, Besoldung

Die zugelassenen Bewerberinnen und Bewerber führen 
während der Einführungszeit ihre bisherige Amtsbe-
zeichnung oder Dienstbezeichnung und behalten ihre 
Besoldung beziehungsweise Bezüge.

Abschnitt 2
Eignungslehrgang

§ 7
Funktion des Eignungslehrgangs, 

Bewerbung, Zulassung, Status

(1) Der Eignungslehrgang dient der Feststellung der 
Eignung insbesondere der sonstigen Bewerberinnen und 
Bewerber nach §  3 und der Vorbereitung der Einfüh-
rungszeit für den Gerichtsvollzieherdienst. Zugelassen 
werden kann der in §  3 genannte Personenkreis unter 
den dort aufgeführten Voraussetzungen. Im Einzelfall 
kann mit Zustimmung des für Justiz zuständigen Minis-
teriums auch der in § 2 Absatz 2 genannte Personenkreis 
unter den dort aufgeführten Voraussetzungen zugelassen 
werden.

(2) Die Bewerbung um Zulassung zum Eignungslehr-
gang ist auf dem Dienstweg an die Präsidentin oder den 

Präsidenten des Oberlandesgerichts des Bezirks zu rich-
ten, dem die Bewerberin oder der Bewerber angehört. 
Bewerberinnen und Bewerber, die nicht im Justizdienst 
stehen, richten die Bewerbung auf dem Dienstweg an die 
Präsidentin oder den Präsidenten des Oberlandesge-
richts, in deren oder dessen Bezirk sie als Gerichtsvoll-
zieherin oder Gerichtsvollzieher tätig werden wollen. Im 
Übrigen ist die Bewerbung um Zulassung zum Eig-
nungslehrgang an die Präsidentin oder den Präsidenten 
des Oberlandesgerichts, in deren oder dessen Bezirk die 
Tätigkeit als Gerichtsvollzieherin oder Gerichtsvollzie-
her ausgeübt werden soll, zu richten. Der Bewerbung ist 
eine Erklärung beizufügen, ob und welche Schulden be-
stehen. Beizufügen sind auch Schulzeugnisse, Ausbil-
dungszeugnisse und Beschäftigungszeugnisse. Auf die 
Personalakte kann Bezug genommen werden.

(3) Die Leiterin oder der Leiter des Gerichts oder der 
Behörde, bei der die Bewerberin oder der Bewerber be-
schäftigt ist, hat sich in einer dienstlichen Beurteilung 
über deren oder dessen Befähigung, fachliche Leistung 
und grundsätzliche Eignung, insbesondere die Fähigkeit 
zu selbstständiger Arbeit und Organisationsfähigkeit zu 
äußern. Darin sind auch der bisherige berufl iche Werde-
gang, insbesondere Tätigkeiten mit Bezug zur Mobiliar-
zwangsvollstreckung sowie etwaige Bedenken gegen die 
spätere Zulassung zur Einführungszeit für die Laufbahn 
des Gerichtsvollzieherdienstes darzustellen.

(4) Über die Zulassung entscheidet die Präsidentin oder 
der Präsident des Oberlandesgerichts. Sie oder er kann 
die persönliche Vorstellung der Bewerberin oder des Be-
werbers anordnen und weitere Feststellungen veranlas-
sen. Vor der Entscheidung über das Gesuch veranlasst 
die Präsidentin oder der Präsident des Oberlandesge-
richts die amtsärztliche Untersuchung und Begutach-
tung derjenigen Bewerberinnen und Bewerber, deren Zu-
lassung zum Eignungslehrgang in Aussicht genommen 
ist, durch die untere Gesundheitsbehörde.

(5) Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Eignungs-
lehrgangs führen während dieser Ausbildung ihre bishe-
rige Amtsbezeichnung oder Dienstbezeichnung und be-
halten ihre Besoldung beziehungsweise Bezüge.

(6) Den Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Eignungs-
lehrgangs wird Urlaub nach den jeweils geltenden Be-
stimmungen gewährt. Er soll in der Regel im dritten 
Ausbildungsabschnitt genommen werden und wird auf 
den Eignungslehrgang angerechnet. Während der fach-
theoretischen Ausbildung ist die Gewährung von Erho-
lungsurlaub ausgeschlossen. Andere Unterbrechungen, 
die einen Monat überschreiten, werden nicht angerech-
net. Die Präsidentin oder der Präsident des Oberlandes-
gerichts kann Ausnahmen von Satz 4 zulassen.

§ 8

Dauer des Eignungslehrgangs, Leitung

(1) Der Eignungslehrgang dauert sechs Monate und um-
fasst regelmäßig die Zeit vom 1. Januar bis zum 30. Juni 
eines Jahres. Er gliedert sich in eine fachtheoretische 
und eine fachpraktische Ausbildung. §  64 Absatz  2 
Satz  1 des Landesbeamtengesetzes vom 14. Juni 2016 
(GV. NRW. S. 310, ber. S. 642), das zuletzt durch Artikel 1 
des Gesetzes vom 19. September 2017 (GV. NRW. S. 764) 
geändert worden ist, fi ndet keine Anwendung.

(2) Die fachtheoretische Ausbildung wird durch das 
Ausbildungszentrum der Justiz Nordrhein-Westfalen 
durchgeführt. Die Leitung obliegt der Leiterin oder dem 
Leiter des Ausbildungszentrums der Justiz Nordrhein-
Westfalen. Sie oder er kann eine Lehrkraft mit der Lei-
tung beauftragen.

(3) Die Leitung der fachpraktischen Abschnitte obliegt 
der Präsidentin oder dem Präsidenten des Oberlandesge-
richts. Sie oder er bestimmt das Amtsgericht oder die 
Amtsgerichte, an dem oder denen die Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer ausgebildet werden. Die Organisation 
der Ausbildung im Einzelnen kann auf die Leiterin oder 
den Leiter des Amtsgerichts übertragen werden.
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§ 9
Gliederung des Eignungslehrgangs

Der Eignungslehrgang soll Einblick in die verschiedenen 
Bereiche der Justiz geben, unter besonderer Berücksich-
tigung der späteren Tätigkeit im Gerichtsvollzieher-
dienst. Er gliedert sich wie folgt:

1.   erster Abschnitt (1. Monat): 
fachpraktische Ausbildung bei einem Amtsgericht,

2.   zweiter Abschnitt (2. bis 4. Monat): 
fachtheoretische Ausbildung im Ausbildungszentrum 
der Justiz Nordrhein-Westfalen,

2.   dritter Abschnitt (5. Monat): 
fachpraktische Ausbildung bei einem Amtsgericht 
und

3.   vierter Abschnitt (6. Monat): 
fachpraktische Ausbildung bei einer Gerichts-
vollzieherin oder einem Gerichtsvollzieher.

Im Einzelfall können mit Zustimmung des für Justiz zu-
ständigen Ministeriums Abweichungen bestimmt werden.

§ 10
Erster und Dritter Ausbildungsabschnitt

(1) Im ersten und dritten Ausbildungsabschnitt sollen 
die Teilnehmerinnen und Teilnehmer einen Überblick 
über die Praxis des Zivilverfahrens aus der Sicht der Ur-
kundsbeamtin oder des Urkundsbeamten der Geschäfts-
stelle sowie des Verfahrens in Familiensachen erhalten. 
Sie werden mit den gängigen formalen Problemstellun-
gen des Erkenntnisverfahrens, Klauselverfahrens und 
Zwangsvollstreckungsverfahrens vertraut gemacht. Sie 
erhalten einen Einblick in den Ablauf des Amtszustel-
lungsverfahrens ebenso wie in die Mobiliarvollstre-
ckungssachen und Insolvenzsachen. Die Ausbildung glie-
dert sich wie folgt:

1.   zwei Wochen Abteilung der Geschäftsstelle für Zivil-
sachen, davon eine Woche bei einer Rechtspfl egerin 
oder einem Rechtspfl eger,

2.   eine Woche Abteilung der Geschäftsstelle für Famili-
ensachen, davon nach Möglichkeit zwei Tage bei einer 
Rechtspfl egerin oder einem Rechtspfl eger,

3.   drei Wochen Abteilung der Geschäftsstelle für allge-
meine Vollstreckungssachen, davon eine Woche bei 
einer Rechtspfl egerin oder einem Rechtspfl eger,

4.   eine Woche Abteilung der Geschäftsstelle für Zwangs-
versteigerungssachen und Zwangsverwaltungssachen, 
davon nach Möglichkeit zwei Tage bei einer Rechts-
pfl egerin oder einem Rechtspfl eger und

5.   eine Woche Abteilung der Geschäftsstelle für Insol-
venzsachen.

Darüber hinaus soll den Teilnehmerinnen und Teilneh-
mern an jeweils einem Tag ein Einblick in die Praxis des 
Verfahrens in Grundbuchsachen und des Verfahrens in 
Registersachen ermöglicht werden.

(2) Über die Ausbildung sind Bescheinigungen zu erstel-
len. Einer Leistungsbeurteilung bedarf es nur, wenn die 
oder der Ausbildende die Teilnehmerin oder den Teilneh-
mer für ungeeignet für die Zulassung zur Einführungs-
zeit für den Gerichtsvollzieherdienst hält. In diesem Fall 
fi ndet § 21 Absatz 5 Anwendung.

§ 11
Zweiter Ausbildungsabschnitt

(1) Die fachtheoretische Ausbildung soll den Teilneh-
merinnen und Teilnehmern des Eignungslehrgangs in 
Lehrveranstaltungen die für die Zulassung zur Einfüh-
rungszeit erforderlichen theoretischen Kenntnisse ver-
mitteln, und zwar

1. Allgemeine rechtliche Zusammenhänge: 6 Stunden,

Gesetzeskunde und Verordnungskunde,  

Rechtsdefi nition,  

materielles und formelles Recht,  

2. Grundlagen des Bürgerlichen Rechts: 80 Stunden,

natürliche und (quasi-)juristische Personen,  

Rechtsfähigkeit, Prozessfähigkeit, Delikts-
fähigkeit,  

Sachen, Tiere,  

Rechtsgeschäftslehre,  

Vollmacht,  

Fristen, Termine, Verjährung,  

Selbsthilfe,  

Schuldverhältnisse: Begründung, Erlöschen,  

Eigentumserwerb, Belastung, Verlust,  

Familienrecht: Güterrecht, Unterhaltsrecht, 
Betreuungsrecht,  

Nachlassrecht,  

Angelegenheiten der freiwilligen Gerichts-
barkeit,  

   

3. Grundlagen des Handelsrechts: 65 Stunden,

Kaufl eute, Prokura, Vollmacht,  

Handelsgesellschaften,  

BGB-Gesellschaft, stille Gesellschaft,  

GmbH mit Sonderformen,  

4. Grundlagen des Zivilprozessrechts: 97 Stunden,

Zuständigkeiten,  

Parteifähigkeit, Prozessfähigkeit,  

Mahnverfahren,  

Erkenntnisverfahren,  

Rechtsmittel,  

Zustellungsrecht: Amtsverfahren,  

Zwangsvollstreckungsverfahren,  

Eidesstattliche Versicherung,  

Arrest und einstweilige Verfügung,  

Schiedsverfahren,  

   

5.  Grundlagen der Gerichtsorganisation 
und der Geschäftsstellenführung mit 
 Praxisbeispielen:

30 Stunden,

Gerichtsverfassungsgesetz,  

Generalaktenplan,  

Aktenordnung,  

Personalaktenrecht,  

Hinterlegungssachen,  

Kassenwesen,  

   

6. Grundlagen des Insolvenzrechts: 5 Stunden,

   

7.  Grundlagen des Registerwesens und 
Grundbuchwesens: 20 Stunden,

Handelsregister A und B,  

Grundbuch,  

Recht der Einsichtnahme in das Handels-
register und das Grundbuch,  
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Erteilung von Auszügen,  

Automatisierte Führung,  

   

8.  Grundlagen des gerichtlichen 
 Kosten wesens: 30 Stunden,

Kostenordnung,  

Gerichtskostengesetz,  

Justizverwaltungskostenordnung,  

Kurzüberblick über das Gerichts-
vollzieherkostenrecht sowie
das Justizvergütungs- und -entschädi-
gungsgesetz,

 

   

9.  Aufgaben und Funktionen in der 
 Justizverwaltung: 6 Stunden,

Aufbau der Justizverwaltung,  

Weisungsrechte,  

Überblick Reisekosten,  

Überblick Haushaltsrecht,  

   

10. Disziplinarwesen und Regresswesen: 6 Stunden,

Dienstaufsichtsbeschwerde,  

Disziplinarverfahren,  

Regressrecht,  

11. Juristische Klausurtechnik: 6 Stunden,

   

12. Klausuren:

Zur Übung und als Leistungskontrollen 
sind zu fertigen:  

drei Probeklausuren zu je zwei Stunden 
und 6 Stunden,

drei Leistungskontrollklausuren zu je drei 
Stunden, 9 Stunden,

Insgesamt  366 Stunden.

Der Unterricht wird vor allem in Form von Vorträgen, 
Besprechungen und Übungen erteilt. Bei der Vermittlung 
der Kenntnisse ist stets der Bezug zur späteren Tätigkeit 
als Vollstreckungsorgan und Zustellungsorgan herzustel-
len.

(2) Die Leiterin oder der Leiter des Ausbildungszent-
rums der Justiz Nordrhein-Westfalen oder die von ihr 
oder ihm beauftragte Lehrkraft erstellt im Benehmen 
mit den Präsidentinnen und Präsidenten der Oberlan-
desgerichte den Lehrplan, stellt den Stundenplan auf 
und sorgt für einen ordnungsgemäßen Unterricht.

(3) Der Stundenplan ist so aufzustellen, dass den Teil-
nehmerinnen und Teilnehmern hinreichend Zeit ver-
bleibt, den Lehrstoff zu verarbeiten und ihr Wissen 
durch häusliches Studium zu erweitern und zu vertiefen.

(4) Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben während 
der Unterrichtseinheit „Grundlagen des Zivilprozess-
rechts“ einen 15-minütigen Vortrag zu einem von der 
Lehrkraft vorgegebenen Thema zu halten. Außerdem ist 
eine schriftliche Hausarbeit im Umfang von drei Stun-
den zu fertigen. Das Thema der Hausarbeit bestimmt die 
Lehrkraft.

(5) Die Leistungskontrollklausuren sollen zum Ende der 
fachtheoretischen Ausbildung gefertigt werden. Sie sol-
len mit weitgehenden Bezügen zu den für die ange-
strebte Laufbahn relevanten Lehrgebieten und den 
Schwerpunkten „Bürgerliches Recht“, „Handelsrecht“ 
und „Zivilprozessrecht“ geschrieben werden.

(6) Die Leistungskontrollklausuren sind unter Aufsicht 
zu fertigen. Diese, Hausarbeiten sowie Vorträge sind 
durch die zuständige Lehrkraft zu begutachten, mit 
einer Note nach §  21 Absatz  3 zu bewerten und nach 
Möglichkeit zu besprechen. Über die Ergebnisse der 
Leistungskontrollklausuren, Hausarbeiten und Vorträge 
sind Übersichten zu erstellen, die der Lehrgangsleitung 
unverzüglich vorzulegen sind. Die Leistungskontroll-
klausuren und Hausarbeiten sind mit den Aufgabentex-
ten bis zur Prüfung in einem Sonderheft bei den Perso-
nalakten aufzubewahren und sodann gegebenenfalls zu 
den Prüfungsakten zu nehmen.

(7) Die Leiterin oder der Leiter des Ausbildungszent-
rums der Justiz Nordrhein-Westfalen erteilt über die 
fachtheoretische Ausbildung ein Zeugnis, welches sich 
über Befähigung, Kenntnisse und Leistungen der Teil-
nehmerinnen und Teilnehmer sowie deren fachtheoreti-
sche Eignung für den angestrebten Beruf verhält. Das 
Zeugnis muss eine Empfehlung zur Eignung für die 
 Zulassung zur Einführungszeit zum Gerichtsvollzie-
herdienst enthalten und schließt mit einer der in §  21 
Absatz 3 genannten Noten mit Punktzahlen ab. § 21 Ab-
satz 5 fi ndet Anwendung.

§ 12
Vierter Ausbildungsabschnitt

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer sollen einen mög-
lichst umfassenden Überblick über den Beruf einer Ge-
richtsvollzieherin oder eines Gerichtsvollziehers erhal-
ten. Vor allem soll die Gelegenheit bestehen, die persön-
liche Eignung für den angestrebten Beruf insbesondere 
in Bezug auf besonders problematische Zwangsvollstre-
ckungsmaßnahmen wie Räumungen oder Kindesweg-
nahmen einerseits und die erforderliche Selbstständig-
keit bei der Planung dienstlicher Abläufe andererseits 
abschließend zu prüfen. Hierzu ist den Teilnehmerinnen 
und Teilnehmern einen Monat lang ein Überblick über 
die Aufgaben des Gerichtsvollzieherdienstes mit den 
Schwerpunkten Außendienst und Büroführung zu geben. 
Über die Ausbildung ist eine Bescheinigung zu erteilen.

§ 13
Eignungsentscheidung

(1) Die Entscheidung über die Eignung für die Zulas-
sung zur Einführungszeit für die Laufbahn der Gerichts-
vollzieherinnen und Gerichtsvollzieher trifft die Präsi-
dentin oder der Präsident des Oberlandesgerichts. Dabei 
sind die Beurteilungen gemäß § 11 Absatz 7 und gegebe-
nenfalls § 10 Absatz 2 zu berücksichtigen. Die Entschei-
dung soll der Teilnehmerin oder dem Teilnehmer spätes-
tens drei Wochen vor Ende des Eignungslehrgangs 
schriftlich mitgeteilt werden, bevor sie gegebenenfalls 
mit Gegenäußerung zu den Personalakten genommen 
wird.

(2) Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die nicht zur Ein-
führungszeit zugelassen werden, aber zuvor bereits eine 
Tätigkeit in der Justiz Nordrhein-Westfalen ausgeübt 
haben, übernehmen eine ihrer früheren Verwendung ent-
sprechende Tätigkeit. Im Übrigen entscheidet die Präsi-
dentin oder der Präsident des Oberlandesgerichts über 
den Verbleib im Justizdienst.

(3) Eine Verlängerung des Eignungslehrgangs ist ausge-
schlossen.

Abschnitt 3
Einführungszeit

§ 14
Ausbildungsziel, Ausbildungszweck

(1) Die Ausbildung der Gerichtsvollzieherinnen und Ge-
richtsvollzieher soll zur Berufsfähigkeit und zur Berufs-
fertigkeit führen. Sie soll Gerichtsvollzieherinnen und 
Gerichtsvollzieher heranbilden, die nach ihrer Persön-
lichkeit und nach ihren allgemeinen Kenntnissen und 
Fähigkeiten in der Lage sind, selbstständig auf den ihnen 
gesetzlich zugewiesenen Aufgabengebieten mit sozialem 
und wirtschaftlichem Verständnis Lebenssachverhalte zu 
erfassen, zu klären und zu ordnen, Verfahren gesetzmäßig 
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und mit praktischem Geschick zu betreiben, sachge-
rechte Entscheidungen zu treffen und sie verständlich zu 
begründen.

(2) Die Ausbildung der Gerichtsvollzieherinnen und 
 Gerichtsvollzieher vermittelt zur Erreichung des in 
 Absatz 1 genannten Ziels neben der berufl ichen Grund-
bildung in dem jeweils erforderlichen Umfang fachtheo-
retische Erkenntnisse und Methoden sowie berufsprakti-
sche Kenntnisse und Fertigkeiten, auch soweit sie für 
den Umgang mit moderner, das Aufgabenfeld der Ge-
richtsvollzieherinnen und Gerichtsvollzieher berühren-
der Informationstechnologie benötigt werden. Die Fähig-
keit zum problemorientierten und methodischen Denken 
und Handeln ist ebenso zu fördern wie die allgemeinen 
berufl ichen Fähigkeiten, insbesondere zur Kommunika-
tion und Zusammenarbeit, zur kritischen Überprüfung 
des eigenen Verhaltens sowie zum selbstständigen und 
wirtschaftlichen Handeln.

(3) Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer werden so aus-
gebildet, dass sie sich der freiheitlichen demokratischen 
Grundordnung der Bundesrepublik Deutschland ver-
pfl ichtet fühlen und ihren künftigen Beruf als Dienst an 
den Bürgerinnen und Bürgern sowie für das allgemeine 
Wohl auffassen. In der Ausbildung wird darauf hinge-
wirkt, dass diese Einstellung sich auch in der Arbeits-
weise, insbesondere im Umgang mit dem Publikum, nie-
derschlägt. In der Ausbildung sind Bedeutung und Aus-
wirkungen des Europarechts zu berücksichtigen. Die 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer sollen europaspezifi -
sche Kenntnisse erwerben.

(4) Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer sind verpfl ich-
tet, ihre Kenntnisse und Fähigkeiten durch Selbststu-
dium zu vervollkommnen. Ihr Selbststudium ist zu för-
dern. Sie sollen dazu befähigt werden, sich eigenständig 
weiterzubilden.

§ 15
Dauer und Gliederung der Einführungszeit

(1) Die Einführungszeit dauert 20 Monate und gliedert 
sich wie folgt:

1.   erster Abschnitt (1. bis 2. Monat):
zwei Monate fachtheoretische Ausbildung in einem 
Lehrgang (I),

2.   zweiter Abschnitt (3. bis 8. Monat):
sechs Monate praktische Ausbildung bei einer 
 Gerichtsvollzieherin oder einem Gerichtsvollzieher 
sowie gegebenenfalls Hospitation bei einem Amts-
gericht,

3.   dritter Abschnitt (9. bis 12. Monat):
vier Monate fachtheoretische Ausbildung in einem 
Lehrgang (II),

4.   vierter Abschnitt (13. bis 17. Monat):
fünf Monate praktische Ausbildung bei einer 
 Gerichtsvollzieherin oder einem Gerichtsvollzieher 
und

5.   fünfter Abschnitt (18. bis 20. Monat):
drei Monate fachtheoretische Ausbildung in einem 
Lehrgang (III).

§ 64 Absatz 2 Satz 1 des Landesbeamtengesetzes fi ndet 
keine Anwendung. Die Präsidentin oder der Präsident 
des Oberlandesgerichts kann einzelne Ausbildungsab-
schnitte verlängern, wenn die Teilnehmerin oder der Teil-
nehmer den Anforderungen noch nicht genügt.

(2) Zeiten einer Tätigkeit als beauftragte Gerichtsvollzie-
herin oder beauftragter Gerichtsvollzieher vor der Ein-
führungszeit können ganz oder teilweise auf den zweiten 
Ausbildungsabschnitt angerechnet werden. In Ausnahme-
fällen kann eine Anrechnung auch auf den vierten Aus-
bildungsabschnitt mit bis zu einem Monat erfolgen. Die 
Entscheidung trifft die Präsidentin oder der Präsident 
des Oberlandesgerichts. Auch während der Anrechnungs-
zeiten nach Satz 1 besteht eine Verpfl ichtung, an dem Be-
gleitunterricht im zweiten Ausbildungsabschnitt nach 
§  20 teilzunehmen. Die Teilnahme an den begleitenden 
Lehrveranstaltungen geht jedem anderen Dienst vor.

(3) Urlaubszeiten werden regelmäßig nur insoweit ange-
rechnet, als sie zusammen während der ganzen Einfüh-

rungszeit das Eineinhalbfache des den Teilnehmerinnen 
und Teilnehmern zustehenden jährlichen Erholungsur-
laubs nicht überschreiten. Krankheitszeiten werden an-
gerechnet, soweit sie zusammen während der ganzen 
Einführungszeit vier Wochen nicht übersteigen. Durch 
die Anrechnungen darf der Erfolg der Ausbildung in den 
einzelnen Ausbildungsabschnitten nicht beeinträchtigt 
werden. Soweit dies erforderlich ist, sind Urlaub und 
Krankheitszeiten auf mehrere Abschnitte anzurechnen.

§ 16
Ausbildungsstelle

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer werden während 
des zweiten und vierten Ausbildungsabschnitts nach 
Möglichkeit an ihren bisherigen dienstlichen Wohnsitzen 
oder Beschäftigungsorten ausgebildet.

§ 17
Leitung und Organisation der praktischen Ausbildung

(1) Die Ausbildung leitet die Präsidentin oder der Präsi-
dent des Oberlandesgerichts. Sie oder er bestimmt das 
Amtsgericht oder die Amtsgerichte, bei dem oder denen 
die Teilnehmerinnen und Teilnehmer ausgebildet werden. 
In einen späteren Ausbildungsabschnitt dürfen diese erst 
überwiesen werden, wenn das Ziel des früheren Ab-
schnitts erreicht ist.

(2) Die Organisation der Ausbildung im zweiten und 
vierten Ausbildungsabschnitt, insbesondere die Auswahl 
der Ausbilderinnen und Ausbilder, kann der Leiterin 
oder dem Leiter des Amtsgerichts übertragen werden. 
Mit der Ausbildung sollen nur solche Kräfte betraut 
werden, die über die notwendigen Kenntnisse verfügen 
und die nach ihrer Persönlichkeit hierzu geeignet sind. 
Die Ausbildenden sind verpfl ichtet, die ihnen überwiese-
nen Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit allen vorkom-
menden Arbeiten zu beschäftigen. Die Ausbildung im 
vierten Ausbildungsabschnitt ist möglichst einer anderen 
Gerichtsvollzieherin oder einem anderen Gerichtsvoll-
zieher als im zweiten Ausbildungsabschnitt zu übertra-
gen.

(3) Durch Zuteilung praktischer Arbeiten aus den Aus-
bildungsgebieten sollen die Teilnehmerinnen und Teil-
nehmer angehalten werden, sich mit den einschlägigen 
gesetzlichen und sonstigen Bestimmungen vertraut zu 
machen, sich ein eigenes Urteil zu bilden und sich früh-
zeitig an selbstständiges Arbeiten zu gewöhnen.

(4) Das Ziel der Ausbildung und nicht die Nutzbarma-
chung der Arbeitskraft bestimmt Maß und Art der den 
Teilnehmerinnen und Teilnehmern zu übertragenden 
Aufgaben. Zur Aushilfe im Gerichtsvollzieherdienst sol-
len sie nicht herangezogen werden. Lässt sich eine solche 
Heranziehung ausnahmsweise nicht umgehen, so ist sie 
auf das unbedingt notwendige Maß zu beschränken.

(5) Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer sind verpfl ich-
tet, durch Selbststudium an der Vervollkommnung ihres 
fachlichen Wissens zu arbeiten.

§ 18
Fachtheoretische Ausbildung

(erster, dritter und fünfter Ausbildungsabschnitt)

(1) Die fachtheoretische Ausbildung fi ndet in einem 
Lehrgang statt, der zum Zwecke der Verzahnung mit der 
praktischen Ausbildung in drei Abschnitte (erster, dritter 
und fünfter Ausbildungsabschnitt) aufgeteilt ist.

(2) Der Lehrgang wird durch das Ausbildungszentrum 
der Justiz Nordrhein-Westfalen durchgeführt. Die Lei-
tung obliegt der Leiterin oder dem Leiter des Ausbil-
dungszentrums der Justiz Nordrhein-Westfalen. Sie oder 
er kann eine Lehrkraft mit Aufgaben der Lehrgangslei-
tung betrauen.

(3) Die Lehrkräfte sind insbesondere aus Kreisen der 
Richterinnen und Richter sowie der Beamtinnen und Be-
amten der Laufbahngruppe 2 des Justizdienstes und des 
Gerichtsvollzieherdienstes auszuwählen. Zur Unter-
richtserteilung können auch Angehörige anderer Berufs-
gruppen herangezogen werden, die persönlich und fach-
lich geeignet erscheinen und die Gewähr für eine gründ-
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liche Ausbildung bieten. Die Leiterin oder der Leiter des 
Ausbildungszentrums der Justiz Nordrhein-Westfalen 
oder eine von ihr oder ihm beauftragte Lehrkraft erstellt 
im Benehmen mit den Präsidentinnen und Präsidenten 
der Oberlandesgerichte den Lehrplan, stellt den Stun-
denplan auf und sorgt für einen ordnungsgemäßen Un-
terricht.

(4) Der Unterricht wird vor allem in Form von Vorträgen, 
Besprechungen und Übungen erteilt und ist durch Bei-
spiele aus der Praxis wirklichkeitsnah zu gestalten. Er 
soll folgende Gebiete umfassen, soweit sie für den Ge-
richtsvollzieherdienst von Bedeutung sind:

Zwangsvollstreckungsrecht einschließlich 
der sonstigen gesetzlichen Bestimmungen, 
die für den Gerichtsvollzieherdienst 
 wesentlich sind und der Bestimmungen 
der Justizverwaltung, die das Verfahren 
betreffen:

274 Stunden,

 

Grundzüge des bürgerlichen Rechts, 
 insbesondere des Sachenrechts: 68 Stunden,

   

Grundzüge des Handelsrechts und Gesell-
schaftsrechts: 68 Stunden,

   

Wechselrecht und Scheckrecht einschließ-
lich der Grundzüge des Wertpapierrechts: 30 Stunden,

   

Gerichtsverfassungsrecht und allgemeines 
Verfahrensrecht: 38 Stunden,

   

Zustellungsrecht: 52 Stunden,

   

Verwaltungszwangsverfahren und weitere 
Sondergebiete: 26 Stunden,

 

Immobiliarrecht und Gesamtvollstre-
ckungsrecht: 58 Stunden,

   

Kostenwesen: 120 Stunden,

   

Gerichtsvollziehergeschäftsanweisung: 76 Stunden,

   

fachübergreifender Unterricht mit den 
Schwerpunkten
Anfertigung schriftlicher Arbeiten, 
 Herstellung rechtlicher Bezüge aus den 
verschiedenen Rechtsgebieten:

35 Stunden,

   

Gerichtsvollzieherordnung einschließlich 
der Anleitung zur Verwaltung des Schrift-
guts, zur Buchführung und zur selbststän-
digen Führung eines Geschäftszimmers:

94 Stunden,

   

Grundzüge des Strafrechts mit Schwer-
punkten auf den für den Gerichtsvollzie-
herdienst bedeutsamen materiell-recht-
lichen Vorschriften:

10 Stunden,

   

Grundzüge des Staatsrechts mit Schwer-
punkten auf der Verknüpfung grund-
gesetzlicher Vorschriften mit der Zwangs-
vollstreckung, 
Beamtenhaftung und Disziplinarrecht:

18 Stunden,

Grundzüge des Arbeitsrechts: 12 Stunden,

   

Schwerpunkte des Steuerrechts: 12 Stunden,

   

Gesprächsführung, Deeskalation und 
Kommunikation:

Umgang mit Personen aus verschiedenen 
Kulturkreisen:

Eigensicherung:

36 Stunden,

9 Stunden,

36 Stunden,

Insgesamt  1072 Stunden.

Weitere Unterrichtseinheiten können in Absprache zwi-
schen dem für Justiz zuständigem Ministerium und dem 
Ausbildungszentrum der Justiz Nordrhein-Westfalen 
durchgeführt werden.

(5) Der Stundenplan ist so aufzustellen, dass den Teil-
nehmerinnen und Teilnehmern hinreichend Zeit ver-
bleibt, den Lehrstoff zu verarbeiten und ihr Wissen 
durch häusliches Studium zu erweitern und zu vertiefen.

(6) Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben während 
des Lehrgangs durchschnittlich mindestens zwei schrift-
liche Arbeiten monatlich unter Aufsicht zu fertigen. Die 
Arbeiten sind durch die zuständige Lehrkraft zu begut-
achten, mit einer Note nach § 21 Absatz 3 zu bewerten 
und zu besprechen. Über die Ergebnisse der Arbeiten 
sind Übersichten zu fertigen, die der Lehrgangsleitung 
unverzüglich vorzulegen sind. Die Arbeiten sind bis zur 
Prüfung in einem Sonderheft zu den Personalakten zu 
nehmen und nach der Prüfung bei den Prüfungsakten 
aufzubewahren.

(7) Im fünften Ausbildungsabschnitt werden vor allem 
die im vierten Ausbildungsabschnitt praktisch erworbe-
nen Fähigkeiten fachtheoretisch erweitert und vertieft. 
Am Ende dieses Lehrgangsabschnitts fi ndet die schriftli-
che Prüfung statt.

§ 19
Fachpraktische Ausbildung

(zweiter und vierter Ausbildungsabschnitt)

(1) Im zweiten Ausbildungsabschnitt sollen die Teilneh-
menden mit den einschlägigen Gesetzen und Dienstvor-
schriften vertraut gemacht und in sämtliche Geschäfte 
des Gerichtsvollzieherdienstes eingeführt werden. Bei 
Bedarf ist auch eine mehrwöchige Hospitation bei einem 
Amtsgericht möglich.

(2) Die mit der Ausbildung beauftragten Angehörigen 
des Gerichtsvollzieherdienstes haben die Teilnehmenden 
im zweiten Ausbildungsabschnitt zum selbstständigen 
Studium der Gesetze und Dienstvorschriften anzuleiten 
und sie möglichst bald zur kontinuierlichen, fortschrei-
tend selbstständiger werdenden Mitarbeit heranzuzie-
hen. Dabei sind ihnen zunächst einfachere Büroarbeiten, 
die Führung der Geschäftsbücher, der Entwurf von Nie-
derschriften, Urkunden, Mitteilungen an die Parteien 
und Kostenrechnungen zu übertragen. Mit dem Fort-
schreiten der Ausbildung sind die Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer je nach Ausbildungsstand allmählich in 
sämtliche Geschäfte des Gerichtsvollzieherdienstes ein-
zuführen und insbesondere zum Außendienst mitzuneh-
men. Die jeweils anzuwendenden Gesetze und Dienst-
vorschriften sind mit ihnen eingehend zu erörtern. Dabei 
sind sie vor allem zu einer geordneten Aktenführung und 
Aktenverwaltung anzuhalten und in der Einrichtung 
und Führung eines Geschäftszimmers zu unterweisen.

(3) Die Teilnehmerin oder der Teilnehmer kann mehreren 
Angehörigen des Gerichtsvollzieherdienstes oder ande-
ren Beamtinnen oder Beamten zur Ausbildung in den 
Geschäften der Gerichtsvollzieherinnen und Gerichts-
vollzieher zugeteilt werden, wenn diese Geschäfte nach 
Sachgebieten erledigt werden oder wenn die Bezirksein-
teilung, zum Beispiel Stadtbezirk oder Landbezirk, eine 
Ausbildung in mehreren Bezirken nacheinander ratsam 
erscheinen lässt.
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(4) Die Leiterin oder der Leiter des Gerichts soll die 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer von Zeit zu Zeit zu Be-
sprechungen heranziehen und sich dabei von dem Fort-
schritt der Ausbildung überzeugen. Hiermit kann auch 
eine Beamtin oder ein Beamter der Laufbahngruppe 2 
des Justizdienstes beauftragt werden.

(5) Den Teilnehmerinnen und Teilnehmern wird für eine 
Tätigkeit im Außendienst keine Entschädigung gewährt. 
Deshalb ist darauf zu achten, dass ihnen keine Kosten 
entstehen.

(6) Die Ausbildung im vierten Ausbildungsabschnitt soll 
die Teilnehmerinnen und Teilnehmer so fördern, dass sie 
die für sie bedeutsamen Gesetze und Dienstvorschriften 
beherrschen und sicher anzuwenden wissen. Sie sind 
daher in sinngemäßer Anwendung der Richtlinien in § 19 
Absatz  2 zur selbstständigen Entscheidung anzuleiten. 
Sie sind soweit zu der Erledigung der Geschäfte der Ge-
richtsvollzieherinnen und Gerichtsvollzieher heranzuzie-
hen, dass ihnen nach Ableistung der Einführungszeit 
diese übertragen werden können. Die Präsidentin oder 
der Präsident des Oberlandesgerichts kann den Teilneh-
merinnen und Teilnehmern, deren Leistungsstand dies 
zulässt, im Rahmen des Ausbildungsziels Dienstleis-
tungsaufträge bis zu zehn Wochen erteilen, sofern gesetz-
liche Vorschriften nicht entgegenstehen.

§ 20
Begleitunterricht

(1) Neben der praktischen Ausbildung bei einer Ge-
richtsvollzieherin oder einem Gerichtsvollzieher haben 
die Teilnehmerinnen und Teilnehmer im zweiten Ausbil-
dungsabschnitt einen Begleitunterricht zu besuchen. Die 
Präsidentin oder der Präsident des Oberlandesgerichts 
bestimmt zur Durchführung dieses Begleitunterrichts 
hierfür geeignet erscheinende Gerichte, überträgt die 
Leitung einer geeigneten Kraft aus dem Richterdienst, 
der Laufbahngruppe 2 des Justizdienstes oder dem Ge-
richtsvollzieherdienst und bestellt die Lehrkräfte. Der 
Unterricht soll ein Grundverständnis für den Gerichts-
vollzieherdienst fördern, die Ausbildung in der Praxis 
ergänzen, die hierfür erforderlichen theoretischen 
Kenntnisse vermitteln und systematisieren sowie auf den 
dritten Ausbildungsabschnitt (Lehrgang II) vorbereiten. 
Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer sollen dabei an-
hand eines Stoffplans in die Gesetze, Verordnungen und 
Vorschriften eingeführt werden, die für den Gerichtsvoll-
zieherdienst besonders bedeutsam sind.

(2) Der Begleitunterricht umfasst insgesamt 120 Stun-
den. Davon entfallen mindestens 96 Stunden auf die Er-
teilung von Unterricht und bis zu 24 Stunden auf die 
Anfertigung und Besprechung von bis zu sechs Klausu-
ren. Der Unterricht ist in 16 Wochen an je einem Arbeits-
tag mit je sechs Stunden zu erteilen. Die Klausuren sind 
in bis zu sechs Wochen an je einem Arbeitstag mit je vier 
Stunden anzufertigen und zu besprechen. Regelmäßig 
soll auf die Anfertigung und die Besprechung der Klau-
suren je die Hälfte der zur Verfügung stehenden Zeit ent-
fallen. Für die Klausuren sind vorzusehen:

1.   mindestens zwei Arbeiten mit juristischen Themen 
aus dem bürgerlichen Recht, dem Handelsrecht, dem 
Zwangsvollstreckungsrecht und dem Zustellungs-
recht,

2.  zwei Arbeiten aus dem Kostenwesen und

3.  eine Arbeit aus dem Buchführungswesen.

Während des zweiten Ausbildungsabschnitts sind insge-
samt zwei häusliche Arbeiten aus den Rechtsgebieten 
anzufertigen, die für die Tätigkeit im Gerichtsvollzieher-
dienst besonders von Bedeutung sind. Die Themen und 
die Bearbeitungszeit für die Hausarbeiten werden von 
den jeweiligen Lehrkräften bestimmt. Die Klausuren 
und die Hausarbeiten sind durch die zuständige Lehr-
kraft zu begutachten, mit einer Note nach § 21 Absatz 3 
zu bewerten, mit der Teilnehmerin oder dem Teilnehmer 
zu besprechen und nach Ende des Begleitunterrichts von 
dessen Leiterin oder Leiter der Präsidentin oder dem 
Präsidenten des Oberlandesgerichts vorzulegen. Die Ar-
beiten sind bis zur Prüfung in einem Sonderheft zu den 
Personalakten zu nehmen und nach der Prüfung bei den 

Prüfungsakten aufzubewahren. Die Haupturlaubszeit im 
Sommer und die Weihnachtszeit bleiben unterrichtsfrei.

§ 21
Zeugnisse

(1) Jede Ausbilderin und jeder Ausbilder hat sich in 
einem eingehenden Zeugnis zu den fachlichen und allge-
meinen Kenntnissen und Leistungen, zum praktischen 
Geschick, zum Stand der Ausbildung und zum Gesamt-
bild der Persönlichkeit der Teilnehmerin oder des Teil-
nehmers zu äußern. Das Zeugnis schließt mit einer der in 
Absatz 3 genannten Noten mit Punktzahlen ab.

(2) Am Ende des zweiten und vierten Ausbildungsab-
schnitts ist die Teilnehmerin oder der Teilnehmer durch 
die Leiterin oder den Leiter des Amtsgerichts, bei dem 
sie oder er ausgebildet worden ist, am Ende des Begleit-
unterrichts im zweiten Ausbildungsabschnitt durch des-
sen Leiterin oder Leiter und am Ende des ersten, dritten 
sowie des fünften Ausbildungsabschnitts durch die Lei-
terin oder den Leiter des Ausbildungszentrums der Jus-
tiz Nordrhein-Westfalen oder eine von ihr oder ihm be-
auftragte Lehrkraft in einem den Erfordernissen des Ab-
satzes 1 entsprechenden Abschlusszeugnis zu beurteilen. 
Die Abschlusszeugnisse sind der Präsidentin oder dem 
Präsidenten des Oberlandesgerichts zuzuleiten.

(3) Die Leistungen in der Einführungszeit sind wie folgt 
zu bewerten:

sehr gut 
eine besonders hervorragende Leistung 
= 16 bis 18 Punkte,

gut 
eine erheblich über den durchschnittlichen 
Anforderungen liegende Leistung 
= 13 bis 15 Punkte,

vollbefriedigend 
eine über den durchschnittlichen Anforderungen 
 liegende Leistung 
= 10 bis 12 Punkte,

befriedigend 
eine Leistung, die in jeder Hinsicht durchschnittlichen 
Anforderungen entspricht 
= 7 bis 9 Punkte,

ausreichend 
eine Leistung, die trotz ihrer Mängel durchschnittlichen 
Anforderungen noch entspricht 
= 4 bis 6 Punkte,

mangelhaft 
eine an erheblichen Mängeln leidende, im Ganzen nicht 
mehr brauchbare Leistung 
= 1 bis 3 Punkte,

ungenügend 
eine völlig unbrauchbare Leistung 
= 0 Punkte.

(4) Soweit Einzelbewertungen rechnerisch zusammen-
gefasst werden, entsprechen den ermittelten Punkten 
 folgende Notenbezeichnungen:

14,00 bis 18,00:
sehr gut,

11,50 bis 13,99:
gut,

9,00 bis 11,49:
vollbefriedigend,

6,50 bis 8,99:
befriedigend,

4,00 bis 6,49:
ausreichend,

1,50 bis 3,99:
mangelhaft,

0 bis 1,49:
ungenügend.

(5) Jedes Zeugnis ist der Teilnehmerin oder dem Teilneh-
mer zur Kenntnisnahme vorzulegen. Es ist Gelegenheit 
zur Besprechung zu geben. Die Zeugnisse und etwaige 
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Gegenäußerungen sind in einem Sonderheft zu den Per-
sonalakten zu nehmen.

§ 22
Widerruf

(1) Erfüllen Teilnehmerinnen oder Teilnehmer, die zuvor 
bereits eine Tätigkeit in der Justiz Nordrhein-Westfalen 
ausgeübt haben, die an sie zu stellenden Anforderungen 
in körperlicher, geistiger oder charakterlicher Hinsicht 
nicht oder erbringen sie fortgesetzt nur mangelhafte 
oder ungenügende Leistungen, so kann ihre Zulassung 
zur Einführungszeit widerrufen werden. Die Zulassung 
einer Teilnehmerin oder eines Teilnehmers ist zu wider-
rufen, wenn der Abbruch der Einführungszeit von ihr 
oder ihm beantragt wird.

(2) Die Entscheidung trifft die Präsidentin oder der Prä-
sident des Oberlandesgerichts. Wird die Zulassung zur 
Einführungszeit widerrufen, so übernimmt die Teilneh-
merin oder der Teilnehmer eine ihrer oder seiner frühe-
ren Verwendung entsprechende Tätigkeit.

Abschnitt 4
Gerichtsvollzieherprüfung

§ 23
Prüfung

(1) Die Prüfung dient der Feststellung, ob der Prüfl ing 
nach Fähigkeiten, Kenntnissen, Leistungen und Persön-
lichkeit für den Gerichtsvollzieherdienst geeignet ist.

(2) Die Prüfung besteht aus einem schriftlichen und 
einem mündlichen Teil. Der schriftliche Teil der Prüfung 
geht dem mündlichen voraus.

(3) Während der letzten Woche vor der mündlichen Prü-
fung ist der Prüfl ing vom Dienst befreit.

§ 24
Prüfungsausschuss

(1) Die Prüfung für den Gerichtsvollzieherdienst wird 
vor einem Prüfungsausschuss abgelegt, der bei dem 
Oberlandesgericht oder auf Anordnung des für Justiz zu-
ständigen Ministeriums für die Prüfl inge mehrerer Ober-
landesgerichtsbezirke bei einem Oberlandesgericht ge-
bildet wird.

(2) Der Prüfungsausschuss besteht aus drei Mitgliedern. 
Die oder der Vorsitzende muss die Befähigung zum Rich-
teramt besitzen. Sie oder er soll mit den Verhältnissen 
des Gerichtsvollzieherdienstes besonders vertraut sein. 
Die beiden anderen Mitglieder sind je eine Beamtin oder 
ein Beamter der Laufbahngruppe 2 des Justizdienstes 
sowie des Gerichtsvollzieherdienstes. Die Angehörigen 
der Laufbahngruppe 2 des Justizdienstes sollen auf-
grund ihrer Tätigkeit über Erfahrungen im Aufgabenbe-
reich des Gerichtsvollzieherdienstes verfügen.

(3) Die Präsidentin oder der Präsident des Oberlandes-
gerichts bestellt die Vorsitzende oder den Vorsitzenden, 
die übrigen Mitglieder des Prüfungsausschusses und die 
erforderlichen Stellvertreterinnen und Stellvertreter wi-
derrufl ich für die Dauer von fünf Jahren.

(4) Die Prüferinnen und Prüfer sind in ihrer Prüfungstä-
tigkeit unabhängig. Im Übrigen untersteht der Prüfungs-
ausschuss der Dienstaufsicht der Präsidentin oder des 
Präsidenten des Oberlandesgerichts.

(5) Die Mitglieder des Prüfungsausschusses aus dem 
Kreis des Gerichtsvollzieherdienstes sind während ihrer 
Zugehörigkeit zum Ausschuss von sonstigen Ausbil-
dungsaufgaben befreit.

§ 25
Zulassung zur Prüfung

(1) Gegen Ende der Einführungszeit lässt die Präsiden-
tin oder der Präsident des   Oberlandesgerichts die Teil-
nehmerin oder den Teilnehmer zur Prüfung zu, falls sie 
oder er für die Prüfung hinreichend vorbereitet er-
scheint. Bei der Entscheidung über die Zulassung müs-
sen die Personalakten und die Zeugnisse vorliegen. 

(2) Ist eine Teilnehmerin oder ein Teilnehmer nicht hin-
reichend vorbereitet, so verweist die Präsidentin oder 
der Präsident des Oberlandesgerichts sie oder ihn in die 
Einführungszeit zurück und regelt deren Art und Dauer.

§ 26
Prüfungsverfahren

(1) Die schriftliche Prüfung soll am Ende des fachtheo-
retischen Lehrgangs III abgenommen werden. Der 
mündliche Prüfungsteil wird so bald wie möglich nach 
dem schriftlichen abgeschlossen.

(2) Die Präsidentin oder der Präsident des Oberlandes-
gerichts trifft die Entscheidung über den Einsatz der 
Prüferinnen und Prüfer sowie die Besetzung der Aus-
schüsse und die Verteilung der Prüfl inge auf die Prü-
fungsausschüsse, soweit mehr als ein Ausschuss gebildet 
wird.

(3) Die Vorsitzenden der Prüfungsausschüsse bestimmen 
die Termine der mündlichen Prüfung und veranlassen 
die Ladungen zu diesen Terminen.

(4) Sofern Termine für Aufsichtsarbeiten außerhalb der 
regelmäßigen Prüfungstermine aus Gründen anberaumt 
werden müssen, die in der Person des Prüfl ings liegen 
(zum Beispiel: Krankheit), werden diese Termine von der 
Präsidentin oder dem Präsidenten des Oberlandesge-
richts im Einvernehmen mit dem Prüfungsausschuss 
festgesetzt.

§ 27
Schriftliche Prüfung

(1) Der schriftliche Teil dauert vier Tage. Er besteht aus 
fünf Aufsichtsarbeiten, die den Gebieten 

1.  des Vollstreckungswesens mit den Schwerpunkten:
Mobiliarvollstreckung und Vermögensauskunft,
Bürgerliches Recht und Handelsrecht,
Insolvenzrecht,

2.  der Zustellungstätigkeit und

3.  des Kostenrechts

zu entnehmen sind.

(2) Die schriftlichen Prüfungsaufgaben werden durch 
Lehrkräfte des Ausbildungszentrums der Justiz Nord-
rhein-Westfalen erstellt und mit Musterlösungen verse-
hen. In jeder Aufgabe sind die Zeit, in der sie zu lösen ist, 
und die Hilfsmittel, die benutzt werden dürfen, anzuge-
ben. Die Beauftragung der Lehrkräfte zur Erstellung der 
Prüfungsaufgaben und der Musterlösungen erfolgt durch 
die Leiterin oder den Leiter des Ausbildungszentrums 
der Justiz Nordrhein-Westfalen.

(3) Die Aufsicht bei der Anfertigung der Arbeiten führt 
die Leiterin oder der Leiter des Ausbildungszentrums 
der Justiz Nordrhein-Westfalen oder eine von ihr oder 
ihm beauftragte Lehrkraft.

(4) Die Prüfl inge müssen die Prüfungsarbeiten spätes-
tens bei Ablauf der Bearbeitungsfrist der Aufsicht abge-
ben. Die Dauer der Bearbeitung soll bei einer Aufgabe 
an einem Tag fünf Stunden, bei zwei Aufgaben an einem 
Tag je drei Stunden nicht übersteigen. Behinderten Prüf-
lingen kann die Bearbeitungszeit auf Antrag verlängert 
werden. Die Dauer des Verlängerungszeitraums soll zwei 
Stunden nicht überschreiten. Die Entscheidung über den 
Antrag trifft die Leiterin oder der Leiter des Ausbil-
dungszentrums der Justiz Nordrhein-Westfalen oder eine 
von ihr oder ihm beauftragte Lehrkraft.

(5) Die Prüfungsarbeiten sind anstelle des Namens mit 
einer Kennziffer zu versehen. Die Kennziffern werden 
vor Beginn der schriftlichen Prüfung vom Ausbildungs-
zentrum der Justiz Nordrhein-Westfalen zugeteilt. Die 
zu den Kennziffern gehörenden Namen dürfen den Prü-
ferinnen und Prüfern vor der Begutachtung der Auf-
sichtsarbeiten nicht bekannt gegeben werden.

(6) Die Aufsicht fertigt eine Niederschrift und vermerkt 
in ihr jede Unregelmäßigkeit. Sie verzeichnet auf jeder 
Arbeit den Zeitpunkt des Beginns und der Ablieferung.

(7) Nach Abschluss der schriftlichen Prüfung sind die 
Prüfungsaufgaben, die dazu erstellten Musterlösungen, 
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die Arbeiten der Prüfl inge und die Prüfungsniederschrif-
ten von der Leiterin oder dem Leiter des Ausbildungs-
zentrums der Justiz Nordrhein-Westfalen oder einer von 
ihr oder ihm beauftragten Lehrkraft in getrennten, ver-
siegelten Umschlägen der Präsidentin oder dem Präsi-
denten des Oberlandesgerichts zu übersenden. Im Ein-
vernehmen mit der Präsidentin oder dem Präsidenten 
des Oberlandesgerichts können die Prüfungsaufgaben 
und Lösungsvorschläge einem Mitglied des Prüfungsaus-
schusses unmittelbar zugeleitet werden, bei Bedarf auch 
vor Abschluss der schriftlichen Prüfung.

§ 28
Bewertung der schriftlichen Prüfungsarbeiten

(1) Die schriftlichen Prüfungsarbeiten werden von jedem 
Mitglied des Prüfungsausschusses selbstständig begut-
achtet.

(2) Nachdem alle Prüfenden die schriftlichen Arbeiten 
begutachtet haben, werden die einzelnen Arbeiten vom 
Prüfungsausschuss nach mündlicher Beratung bewertet. 
Für die Bewertung gilt § 21 Absatz 3. Die Bewertung fi n-
det vor der mündlichen Prüfung statt und ist für das 
weitere Prüfungsverfahren bindend.

(3) Den Prüfl ingen wird die Bewertung der schriftlichen 
Arbeiten mindestens zwei Wochen vor der mündlichen 
Prüfung schriftlich mitgeteilt. Auf Antrag unterbleibt 
die Mitteilung. Der Antrag ist spätestens innerhalb einer 
Woche nach dem Tag, an dem der Prüfl ing die letzte 
schriftliche Arbeit abgeliefert hat, bei der oder dem Vor-
sitzenden des Prüfungsausschusses schriftlich zu stellen. 
Die Frist für den Antrag und für die Mitteilung der Be-
wertung wird durch Aufgabe zur Post gewahrt, maßge-
bend ist das Datum des Poststempels.

§ 29
Nichtbestehen der mündlichen Prüfung

Sind drei oder mehr schriftliche Arbeiten eines Prüfl ings 
mit „mangelhaft“ oder „ungenügend“ bewertet worden, 
ist er von der mündlichen Prüfung ausgeschlossen und 
hat die Prüfung nicht bestanden. 

§ 30
Mündliche Prüfung

(1) In der mündlichen Prüfung sollen in der Regel nicht 
mehr als fünf Prüfl inge gleichzeitig geprüft werden.

(2) Vor der Prüfung soll die oder der Vorsitzende des Prü-
fungsausschusses mit jedem Prüfl ing ein Gespräch füh-
ren, um ein Bild von dessen Persönlichkeit zu gewinnen. 
Sie oder er kann die beiden anderen Mitglieder des Prü-
fungsausschusses zu dem Gespräch zuziehen.

(3) Die Dauer der Prüfung soll so bemessen sein, dass 
auf jeden Prüfl ing etwa 45 Minuten entfallen. Sie ist 
durch eine angemessene Pause zu unterbrechen.

(4) Die Prüfung erstreckt sich auf das gesamte Ausbil-
dungsgebiet. Sie ist vor allem eine Verständnisprüfung.

(5) Die oder der Vorsitzende des Prüfungsausschusses 
kann Justizangehörigen, die ein dienstliches Interesse 
nachweisen, sowie Teilnehmerinnen und Teilnehmern der 
Einführungszeit, die zur Prüfung anstehen, die Anwesen-
heit in der Prüfung gestatten. Die Verkündung der Er-
gebnisse fi ndet in Abwesenheit der Zuhörerinnen und 
Zuhörer statt, wenn mindestens ein Prüfl ing dies bean-
tragt.

§ 31
Abstimmung, Vorbereitung der abschließenden 

Entscheidung

(1) Alle Entscheidungen über Prüfungsleistungen fällt 
der Prüfungsausschuss mit Stimmenmehrheit. Eine 
Stimmenthaltung ist nicht zulässig. Bei Stimmengleich-
heit entscheidet die Stimme der oder des Vorsitzenden.

(2) Vor Beginn der mündlichen Prüfung fi ndet eine Vor-
beratung des Ausschusses statt, in der die Persönlichkeit 
und die Prüfungsleistungen der Prüfl inge erörtert wer-
den.

§ 32
Schlussberatung und Schlussentscheidung

(1) Im Anschluss an die mündliche Prüfung berät der 
Ausschuss über das Ergebnis der Prüfung. Grundlage 
der Beratung bilden die schriftlichen Prüfungsleistungen 
und die Leistungen in der mündlichen Prüfung.

(2) Der Prüfungsausschuss bewertet die in der münd-
lichen Prüfung erbrachte Leistung und setzt eine Note 
mit Punktzahl gemäß §  21 Absatz  3 fest. Anschließend 
entscheidet er unter Ermittlung des Punktwerts für die 
Gesamtnote über das Ergebnis der Prüfung. Für die Fest-
setzung der Gesamtnote gilt § 21 Absatz 4.

(3) Entsprechen die Leistungen insgesamt den Anforde-
rungen, wird die Prüfung für bestanden erklärt, und 
zwar mit der Note „ausreichend“, „befriedigend“, „vollbe-
friedigend“, „gut“ oder „sehr gut“. Entsprechen die Leis-
tungen nicht den Anforderungen, ist die Prüfung für 
nicht bestanden zu erklären.

(4) Die Leistungen des Prüfl ings entsprechen in der Ge-
samtnote den Anforderungen, wenn der Punktwert 4,00 
Punkte nicht unterschreitet.

(5) Die Punktwerte für die Gesamtnote und für die ein-
zelnen Prüfungsabschnitte sind rechnerisch zu ermitteln. 
Es sind die Aufsichtsarbeiten mit einem Anteil von ins-
gesamt 70 Prozent und die Leistung in der mündlichen 
Prüfung mit einem Anteil von insgesamt 30 Prozent zu 
berücksichtigen. Der Punktwert für die Gesamtnote wird 
errechnet, indem die Punktzahl der Bewertung jeder 
Aufsichtsarbeit mit 14 und die der Leistung in der 
mündlichen Prüfung mit 30 vervielfältigt und sodann die 
Summe durch 100 geteilt wird. Alle Punktwerte sind bis 
auf zwei Dezimalstellen ohne Aufrundung oder Abrun-
dung rechnerisch zu ermitteln.

(6) Der Prüfungsausschuss kann bei der Entscheidung 
über das Ergebnis der Prüfung von dem rechnerisch er-
mittelten Wert für die Gesamtnote um bis zu einen Punkt 
abweichen, wenn dies aufgrund des Gesamteindrucks 
den Leistungsstand des Prüfl ings besser kennzeichnet 
und die Abweichung auf das Bestehen keinen Einfl uss 
hat. Hierbei sind die Leistungen in der Einführungszeit 
zu berücksichtigen.

(7) Fehler bei der Notenbezeichnung für die Gesamtnote 
und bei der Errechnung des Punktwerts können von 
Amts wegen durch die Präsidentin oder den Präsidenten 
des Oberlandesgerichts berichtigt werden. Die Berichti-
gung der Punktwerte und eine durch sie bewirkte Ände-
rung in der Notenbezeichnung sind auf der Prüfungsnie-
derschrift zu vermerken. Das unrichtige Zeugnis ist ein-
zuziehen und durch ein richtiges zu ersetzen.

(8) Die Schlussentscheidung gibt die oder der Vorsit-
zende dem Prüfl ing mündlich bekannt.

§ 33
Niederschrift über den Prüfungshergang,

Erteilung der Zeugnisse

(1) Über den Prüfungshergang ist eine Niederschrift an-
zufertigen, in die aufgenommen werden:

1. der Ort und der Tag der Prüfung,

2.  die Zusammensetzung des Prüfungsausschusses,

3.  die Namen und die Anwesenheit der Prüfl inge,

4.  die Bewertung der schriftlichen Arbeiten,

5.   die Gegenstände und das Ergebnis der mündlichen 
Prüfung,

6.  die errechneten Punkte für die Gesamtnote,

7.   eine Änderung des Punktwerts für die Gesamtnote 
und die dafür maßgeblichen Gründe,

8.  die Schlussentscheidungen des Prüfungsausschusses,

9.   die sonstigen Entscheidungen des Prüfungsausschus-
ses und

10.   die Verkündung der Entscheidung des Prüfungs-
ausschusses.
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(2) Ist die Prüfung nicht bestanden, wird in der Nieder-
schrift vermerkt, welche weitere Einführungszeit der 
Prüfungsausschuss für erforderlich hält.

(3) Die Niederschrift ist von der oder dem Vorsitzenden 
des Prüfungsausschusses zu unterzeichnen. Die oder der 
Vorsitzende übersendet sie mit den sonstigen Prüfungs-
vorgängen und den Personalakten der Präsidentin oder 
dem Präsidenten des Oberlandesgerichts.

(4) Die Präsidentin oder der Präsident des Oberlandes-
gerichts erteilt dem Prüfl ing, der die Prüfung bestanden 
hat, ein Zeugnis über das Ergebnis der Prüfung.

§ 34
Versäumung der Prüfungstermine,

Nichtablieferung von Prüfungsarbeiten

(1) Die Prüfung gilt als nicht bestanden, wenn der Prüf-
ling ohne genügende Entschuldigung

1.   der Ladung zur schriftlichen oder mündlichen 
 Prüfung keine Folge leistet oder

2.   ohne Genehmigung der oder des Vorsitzenden des 
Prüfungsausschusses von der Prüfung zurücktritt 
oder

2.   zur Anfertigung auch nur einer Arbeit nicht erscheint.

(2) Gibt der Prüfl ing ohne genügende Entschuldigung 
eine Arbeit nicht ab, so wird sie mit „ungenügend“ be-
wertet.

(3) Sieht die oder der Vorsitzende des Prüfungsausschus-
ses das Ausbleiben bei der schriftlichen Prüfung oder die 
Nichtabgabe der Arbeit als entschuldigt an, hat der 
Prüfl ing in einem neuen Prüfungstermin alle schriftli-
chen Arbeiten zu wiederholen.

(4) Bleibt der Prüfl ing der mündlichen Prüfung fern und 
sieht die oder der Vorsitzende des Prüfungsausschusses 
das Ausbleiben als entschuldigt an, hat er den mündli-
chen Teil der Prüfung in einem neuen Termin abzulegen. 
Entschuldigungsgründe sind nur zu berücksichtigen, 
wenn sie unverzüglich geltend gemacht werden.

§ 35
Verstöße gegen Prüfungsbestimmungen

(1) Versucht ein Prüfl ing, das Ergebnis einer Prüfungs-
leistung durch Täuschung, insbesondere durch Besitz 
oder Benutzung nicht zugelassener Hilfsmittel, zu frem-
dem oder eigenem Vorteil zu beeinfl ussen, kann die Prü-
fungsleistung, auf die sich die Täuschung bezieht, mit 
„ungenügend“ bewertet oder ihre Wiederholung aufge-
geben werden. Auf die in Satz  1 vorgesehenen Folgen 
kann auch erkannt werden, wenn in sonstiger Weise 
gegen die bei der Prüfung einzuhaltende Ordnung ver-
stoßen wird.

(2) In schweren Fällen kann der Prüfl ing von der weite-
ren Prüfung ausgeschlossen und diese für nicht bestan-
den erklärt werden. In besonders schweren Fällen kann 
er auch von der Wiederholungsprüfung ausgeschlossen 
werden.

(3) Die Entscheidungen trifft der Prüfungsausschuss. Sie 
sind dem Prüfl ing mit einer Rechtsmittelbelehrung zuzu-
stellen.

(4) Über eine erst nach der Schlussentscheidung ent-
deckte Täuschung hat der Prüfungsausschuss zu befi n-
den, wenn die Prüfung nicht bestanden war. War sie be-
standen, ist an die Präsidentin oder den Präsidenten des 
Oberlandesgerichts zu berichten. Sie oder er kann die 
Prüfung nachträglich für nicht bestanden erklären, je-
doch nur innerhalb einer Frist von fünf Jahren seit dem 
Tage der mündlichen Prüfung.

§ 36
Wiederholung der Prüfung

(1) Hat der Prüfl ing die Prüfung nicht bestanden, darf er 
sie einmal wiederholen. Die Prüfung ist vollständig zu 
wiederholen. Einzelne Prüfungsleistungen können nicht 
erlassen werden. § 29 fi ndet Anwendung.

(2) Die weitere Einführungszeit beträgt mindestens vier 
und höchstens zwölf Monate. Art und Dauer bestimmt 
die Präsidentin oder der Präsident des Oberlandesge-
richts. Sie oder er soll dabei die Vorschläge des Prü-
fungsausschusses nach § 33 Absatz 2 berücksichtigen.

(3) Hat der Prüfl ing die Prüfung endgültig nicht bestan-
den, übernimmt er, sofern er zuvor bereits eine Tätigkeit 
in der Justiz Nordrhein-Westfalen ausgeübt hat, eine sei-
ner früheren Verwendung entsprechende Tätigkeit. War 
er zuvor nicht in der Justiz Nordrhein-Westfalen tätig, 
entscheidet die Präsidentin oder der Präsident des Ober-
landesgerichts über seinen Verbleib im Justizdienst.

§ 37
Status und Tätigkeit nach bestandener Prüfung

(1) Die mit Erfolg geprüften Teilnehmerinnen und Teil-
nehmer der Einführungszeit sind möglichst im Gerichts-
vollzieherdienst zu verwenden.

(2) Beamtinnen und Beamte führen während der Zeit, in 
der sie im Gerichtsvollzieherdienst verwendet werden, 
die Dienstbezeichnung „beauftragte Gerichtsvollziehe-
rin“ oder „beauftragter Gerichtsvollzieher“, abgekürzt 
„Gerichtsvollzieherin (b)“ oder „Gerichtsvollzieher (b)“, 
sonst die bisherige Amtsbezeichnung oder Dienstbe-
zeichnung. Die Ernennung zur Gerichtsvollzieherin oder 
zum Gerichtsvollzieher soll regelmäßig erst nach einer 
selbstständigen Tätigkeit als Gerichtsvollzieherin (b) 
oder Gerichtsvollzieher (b) von mindestens einem Jahr 
nach der Einführungszeit erfolgen.

(3) Mit Erfolg geprüfte Beschäftigte sind in das Beam-
tenverhältnis auf Probe zu berufen und zur Gerichtsvoll-
zieherin oder zum Gerichtsvollzieher zu ernennen. Die 
regelmäßige Probezeit dauert drei Jahre.

Abschnitt 5
Regelungen für Menschen mit Behinderungen

§ 38
Regelung für Menschen mit Behinderungen

Behinderten Menschen sind unabhängig von der Zuer-
kennung einer Schwerbehinderung im Sinne des Neun-
ten Buches Sozialgesetzbuch – Rehabilitation und Teil-
habe behinderter Menschen – (Artikel 1 des Gesetzes 
vom 19. Juni 2001, BGBl.  I S.  1046, 1047), das zuletzt 
durch Artikel 165 des Gesetzes vom 29. März 2017 
(BGBl. I S. 626) geändert worden ist, bei der Erbringung 
der Leistungen im Eignungslehrgang und in der Einfüh-
rungszeit sowie für die Teilnahme an der Prüfung der 
Gerichtsvollzieherinnen und Gerichtsvollzieher die ihrer 
Behinderung angemessenen Erleichterungen zu gewäh-
ren. Art und Umfang der Erleichterungen sind mit den 
behinderten Menschen zu erörtern. Die Erleichterungen 
dürfen nicht zu einer qualitativen Herabsetzung der An-
forderungen führen. Bei schwerbehinderten und diesen 
gleichgestellten behinderten Menschen im Sinne von § 2 
Absatz 3 des Neunten Buches Sozialgesetzbuch ist durch 
die Präsidentin oder den Präsidenten des Oberlandesge-
richts sicher zu stellen, dass die zuständige Schwerbe-
hindertenvertretung, die Leiterin oder der Leiter des 
Ausbildungszentrums der Justiz Nordrhein-Westfalen 
und die oder der Vorsitzende des Prüfungsausschusses 
rechtzeitig von der Ausbildung und Prüfung informiert 
wird. § 27 Absatz 4 Satz 3 bleibt unberührt.

Abschnitt 6
Schlussvorschrift

§ 39
Inkrafttreten, Außerkrafttreten, Übergangsregelung

(1) Diese Verordnung tritt am 1. Januar 2018 in Kraft.

(2) § 3 Absatz 1 Nummer 2 und § 7 Absatz 2 Satz 3 tre-
ten am 31. Dezember 2021 außer Kraft.

(3) Die Verordnung über die Ausbildung und Prüfung für 
die Laufbahn des Gerichtsvollzieherdienstes des Landes 
Nordrhein-Westfalen vom 14. März 2005 (GV. NRW. 
S. 203, ber. S. 824), die zuletzt durch Verordnung vom 2. 
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Juni 2015 (GV. NRW. S. 484) geändert worden ist, tritt am 
31. Dezember 2017 außer Kraft.

(3) Teilnehmerinnen und Teilnehmer, deren Einführungs-
zeit vor dem 1. Juli 2018 begonnen hat, setzen ihre Ein-
führungszeit nach den bisher geltenden Vorschriften fort 
und legen die Prüfung nach den bisher geltenden Vor-
schriften ab. Bei Wiederholungsprüfungen ist das beim 
ersten Prüfungsversuch geltende Recht anzuwenden. 
Dies gilt auf Antrag auch dann, wenn die Prüfung als 
nicht unternommen gilt.

Düsseldorf, den 16. November 2017

Der Minister der Justiz
des Landes Nordrhein-Westfalen

Peter B i e s e n b a c h

– GV. NRW. 2017 S. 836

301

Verordnung zur Änderung 
der Verordnung über Mitteilungen in

Nachlasssachen
Vom 13. November 2017

Auf Grund des § 347 Absatz 4 Satz 3 und Absatz 6 des 
Gesetzes über das Verfahren in Familiensachen und in 
den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit 
vom 17. Dezember 2008 (BGBl.  I S.  2586, 2587), der 
durch Artikel 3 des Gesetzes vom 22. Dezember 2010 
(BGBl. I S. 2255) geändert worden ist, in Verbindung mit 
§ 1 Absatz 2 Satz 1 des Justizgesetzes Nordrhein-West-
falen vom 26. Januar 2010 (GV. NRW. S.  30) verordnet 
das Ministerium der Justiz:

Artikel 1

§ 3 der Verordnung über Mitteilungen in Nachlasssachen 
vom 10. Januar 2012 (GV. NRW. S. 82) wird wie folgt ge-
ändert:

1.  Die Überschrift wird wie folgt gefasst:

 „§ 3
 Inkrafttreten“

2.  Die Sätze 2 und 3 werden aufgehoben.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am Tag nach der Verkündung in 
Kraft.

Düsseldorf, den 13. November 2017

Der Minister der Justiz
des Landes Nordrhein-Westfalen

Peter  B i e s e n b a c h

– GV. NRW. 2017 S. 847

301

Verordnung zur Änderung
der Verordnung über die Konzentration 

der Verfahren nach § 32b der Zivilprozessordnung
und nach dem Gesetz über Musterverfahren

in kapitalmarktrechtlichen Streitigkeiten
Vom 13. November 2017

Auf Grund des § 32b Absatz 2 der Zivilprozessordnung 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 5. Dezember 

2005 (BGBl. I S. 3202; 2006 I S. 431; 2007 S. 1781) und 
des §  6 Absatz  6 Satz  1 und 2 des Kapitalanleger- 
Musterverfahrensgesetzes vom 19. Oktober 2012 (BGBl. I 
S.  2182) jeweils in Verbindung mit §  1 Absatz  2 Satz  1 
des Justizgesetzes Nordrhein-Westfalen vom 26. Januar 
2010 (GV. NRW. S.  30) verordnet das Ministerium der 
Justiz:

Artikel 1

§  3 Satz  1 der Verordnung über die Konzentration der 
Verfahren nach § 32b der Zivilprozessordnung und nach 
dem Gesetz über Musterverfahren in kapitalmarktrecht-
lichen Streitigkeiten vom 16. November 2012 (GV. NRW. 
S. 617) wird wie folgt gefasst: 

„Diese Verordnung tritt am Tag nach der Verkündung in 
Kraft.“

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am Tag nach der Verkündung in 
Kraft.

Düsseldorf, den 13. November 2017

Der Minister der Justiz
des Landes Nordrhein-Westfalen

Peter  B i e s e n b a c h

– GV. NRW. 2017 S. 847

77

Bekanntmachung 
der Verwaltungsvereinbarung 

über die Bestimmung der zuständigen Behörde 
für die Durchführung eines wasserrechtlichen 

 Erlaubnisverfahrens für das Vorhaben Entnahme 
von Wasser aus dem Lonaubach 

und Einleitung des nicht verbrauchten Wassers 
in das v. g. Gewässer zur Speisung der Fischteich-

anlage Am Lakenbach 2, 32676 Lügde-Hummersen 
im Gebiet des Landkreises Holzminden, 

 Niedersachsenund des Kreises Lippe, 
 Nordrhein-Westfalen
Vom 6. November 2017

Die Länder Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen 
haben am 4. Oktober / 12. Oktober 2017 die Verwaltungs-
vereinbarung über die Bestimmung der zuständigen Be-
hörde für die Durchführung eines wasserrechtlichen Er-
laubnisverfahrens für das Vorhaben Entnahme von Was-
ser aus dem Lonaubach und Einleitung des nicht 
verbrauchten Wassers in das v. g. Gewässer zur Speisung 
der Fischteichanlage Am Lakenbach 2, 32676 Lügde-
Hummersen im Gebiet des Landkreises Holzminden, 
Niedersachsen, und des Kreises Lippe, Nordrhein-West-
falen, abgeschlossen.

Die Verwaltungsvereinbarung wird nachfolgend bekannt 
gemacht.

Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft,
Natur- und Verbraucherschutz 

des Landes Nordrhein-Westfalen
In Vertretung

Dr.  B o t t e r m a n n
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– GV. NRW. 2017 S. 847
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39. Änderung des Regionalplanes
für den Regierungsbezirk Detmold

– Gebietsentwicklungsplan, Teilabschnitt 
Oberbereich Bielefeld –

auf dem Gebiet der Stadt Rietberg
Vom 19. Oktober 2017

Der Regionalrat des Regierungsbezirks Detmold hat in 
seiner Sitzung am 3. Juli 2017 die 39. Änderung des Re-
gionalplanes für den Regierungsbezirk Detmold „Ge-
bietsentwicklungsplan (GEP) – Teilabschnitt (TA) Ober-
bereich Bielefeld; Vorhabenbezogene Erweiterung des 
„Bereiches für gewerbliche und industrielle Nutzung 
(GIB) Mastholte“ und Rücknahme eines Teilbereiches im 
„GIB Rietberg Süd“ auf dem Gebiet der Stadt Rietberg 
aufgestellt. 

Diese Änderung hat mir die Regionalplanungsbehörde 
Detmold mit Bericht vom 10. Juli 2017 – Aktenzeichen: 
32-39.Änd_OBBi – gemäß § 19 Absatz 6 des Landespla-
nungsgesetzes Nordrhein-Westfalen vom 3. Mai 2005 
(GV. NRW. S. 430), das zuletzt durch Artikel 2 des Geset-
zes vom 25. Oktober 2016 (GV. NRW. S.  868) geändert 
worden ist, angezeigt.

Die Bekanntmachung erfolgt nach § 14 Satz 1 des Lan-
desplanungsgesetzes Nordrhein-Westfalen durch Veröf-
fentlichung im Gesetz- und Verordnungsblatt für das 
Land Nordrhein-Westfalen.

Gemäß §  14 Satz  3 des Landesplanungsgesetzes Nord-
rhein-Westfalen wird die Änderung des Regionalplans 
bei der Bezirksregierung Detmold (Regionalplanungsbe-
hörde) sowie dem Kreis Gütersloh und der Stadt Riet-
berg zur Einsicht für jedermann niedergelegt.

Die Änderung des Regionalplans wird gemäß §  11 Ab-
satz  1 des Raumordnungsgesetzes vom 22. Dezember 
2008 (BGBl. I S. 2986), das zuletzt durch Artikel 124 der 
Verordnung vom 31. August 2015 (BGBl. I S. 1474) geän-
dert worden ist, mit der Bekanntmachung wirksam. 
Damit sind die Ziele gemäß §§  4 und 5 des Raumord-
nungsgesetzes zu beachten.

Ich weise darauf hin, dass die in §  15 des Landespla-
nungsgesetzes Nordrhein-Westfalen in Verbindung mit 
§ 12 Absatz 5 des Raumordnungsgesetzes genannte Ver-
letzung von Verfahrens- und Formvorschriften und von 
Mängeln der Abwägung bei der Erarbeitung und Auf-
stellung der Änderung des Regionalplanes unbeachtlich 
werden, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Be-
kanntmachung des Regionalplans gegenüber der Be-
zirksregierung Detmold (Regionalplanungsbehörde) 
unter Darlegung des die Verletzung begründenden Sach-
verhalts geltend gemacht worden ist.

Düsseldorf, den 19. Oktober 2017

Der Minister
für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie

des Landes Nordrhein-Westfalen
Im Auftrag

Christoph  E p p i n g

– GV. NRW. 2017 S. 851

5. Änderung des Regionalplans
für den Regierungsbezirk Arnsberg
Teilabschnitt Oberbereich Siegen

(Kreis Siegen-Wittgenstein und Kreis Olpe)
im Gebiet der Stadt Siegen

Vom 7. November 2017

Der Regionalrat des Regierungsbezirks Arnsberg hat in 
seiner Sitzung am 6. Juli 2017 die 5. Änderung des Regi-
onalplans für den Regierungsbezirk Arnsberg, Teilab-
schnitt Oberbereich Siegen (Kreis Siegen-Wittgenstein 
und Kreis Olpe) im Gebiet der Stadt Siegen – Erweite-

rung eines Bereiches für gewerbliche und industrielle 
Nutzungen (GIB „Martinshardt II“) im Flächentausch 
mit dem GIB „Faule Birke“ aufgestellt. 

Diese Änderung hat mir die Regionalplanungsbehörde 
Arnsberg mit Bericht vom 10. Juli 2017 – Aktenzeichen: 
32.1.2.1/10.10-5.Änd. – gemäß § 19 Absatz 6 des Landes-
planungsgesetzes Nordrhein-Westfalen vom 3. Mai 2005 
(GV. NRW. S. 430), das zuletzt durch Artikel 2 des Geset-
zes vom 25. Oktober 2016 (GV. NRW. S.  868) geändert 
worden ist, angezeigt.

Die Bekanntmachung erfolgt nach § 14 Satz 1 des Lan-
desplanungsgesetzes Nordrhein-Westfalen durch Veröf-
fentlichung im Gesetz- und Verordnungsblatt für das 
Land Nordrhein-Westfalen.

Gemäß §  14 Satz  3 des Landesplanungsgesetzes Nord-
rhein-Westfalen wird die Änderung des Regionalplans 
bei der Bezirksregierung Arnsberg (Regionalplanungsbe-
hörde) sowie dem Kreis Siegen-Wittgenstein und der 
Stadt Siegen zur Einsicht für jedermann niedergelegt.

Die Änderung des Regionalplans wird gemäß §  11 Ab-
satz  1 des Raumordnungsgesetzes vom 22. Dezember 
2008 (BGBl. I S. 2986), das zuletzt durch Artikel 124 der 
Verordnung vom 31. August 2015 (BGBl. I S. 1474) geän-
dert worden ist, mit der Bekanntmachung wirksam. 
Damit sind die Ziele gemäß §§  4 und 5 des Raumord-
nungsgesetzes zu beachten.

Ich weise darauf hin, dass die in §  15 des Landespla-
nungsgesetzes Nordrhein-Westfalen in Verbindung mit 
§ 12 Absatz 5 des Raumordnungsgesetzes genannte Ver-
letzung von Verfahrens- und Formvorschriften und von 
Mängeln der Abwägung bei der Erarbeitung und Auf-
stellung der Änderung des Regionalplans unbeachtlich 
werden, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Be-
kanntmachung des Regionalplans gegenüber der Be-
zirksregierung Arnsberg (Regionalplanungsbehörde) 
unter Darlegung des die Verletzung begründenden Sach-
verhalts geltend gemacht worden ist.

Düsseldorf, den 7. November 2017

Der Minister
für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie

des Landes Nordrhein-Westfalen
Im Auftrag

Christoph  H a r r e l l

– GV. NRW. 2017 S. 851

Bekanntmachung
der Unfallkasse Nordrhein-Westfalen

vom 2. November 2017 über die
Außerkraftsetzung der DGUV Vorschrift 12 

„Laserstrahlung“ (GUV-V B2) zum
1. Dezember 2017

Die Vertreterversammlung der Unfallkasse Nordrhein-
Westfalen hat in ihrer Sitzung am 6. Juli 2017 in Düssel-
dorf beschlossen:

Die DGUV Vorschrift 12 „Laserstrahlung“ (GUV-V B2) 
vom November 1987, gültig ab 1. April 2009, in der Fas-
sung vom Januar 1997 tritt mit Wirkung zu nächstmögli-
chen Zeitpunkt außer Kraft.

Düsseldorf, den 6. Juli 2017 

Manfred Eis

Vorsitzenden der Vertreterversammlung

Genehmigung des Ministeriums für Arbeit, Gesundheit 
und Soziales des Landes Nordrhein- Westfalen

Die Außerkraftsetzung DGUV Vorschrift 12 „Laserstrah-
lung“ (GUV-V B2) wir genehmigt.
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Düsseldorf, den 26. Oktober 2017  

Az: III 1-8013 

Ministerium
für Arbeit, Integration und Soziales

des Landes Nordrhein-Westfalen
Im Auftrag

S e i d e l

– GV. NRW. 2017 S. 851
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